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Drucksache Nr. III-2014-69  

 
 
 
 
 
 

 
 
2. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die 
Stadt Offenbach am Main, Stadtteile Innenstadt und Bieber 
Gebiet A: "Kaiserlei-Promenade/West" 
Gebiet B: "Kaiserleikreisel" 
Gebiet C: "Bieber Waldhof West" 
 
hier: Abschließender Beschluss 
 

Vorg.:  Beschluss Nr. III-198 des Regionalvorstandes vom 13.02.2014 
Beschluss Nr. III-158 der Verbandskammer vom 12.03.2014 zu DS III-23 
(Aufstellungsbeschluss) 
Beschluss Nr. III-224 des Regionalvorstands vom 12.06.2014 
Beschluss Nr. III-187 der Verbandskammer vom 16.07.2014 zu DS III-54 (Offenle-
gungsbeschluss) 
 

 
 
I. Antrag 
 
Die Verbandskammer möge beschließen: 
 
1. Die zur öffentlichen Auslegung eingegangenen Stellungnahmen werden wie aus 

den Anlagen ersichtlich behandelt. 
 
2. Die 2. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen 

Flächennutzungsplans 2010 für die Stadt Offenbach,  Stadtteile Innenstadt und 
Bieber, Gebiet A: "Kaiserlei-Promenade/West", Gebiet B: "Kaiserleikreisel", 
Gebiet C: "Bieber Waldhof West" wird somit aufgrund §§ 2 Abs. 1 und 205 BauGB 
in Verbindung mit § 8 Abs. 1 des Gesetzes über die Metropolregion Frankfurt 
/Rhein-Main (MetropolG) abschließend beschlossen. Die Begründung ist 
beigefügt. 

  
3. Der Regionalvorstand wird beauftragt, 
 - die Einwender sowie die betroffenen verbandsangehörigen Städte und 

Gemeinden von dem Beschluss zu unterrichten, 
 - den abschließenden Beschluss der Regionalversammlung Südhessen mit 

der Bitte um Zustimmung vorzulegen, 
 - die Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen 

Flächennutzungsplan 2010 mit Legende und Begründung der 
Genehmigungsbehörde zur Genehmigung vorzulegen, 

 - die Genehmigung im Staatsanzeiger für das Land Hessen bekannt zu 
machen. 

Betr.: 
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II. Erläuterung der Beteiligungssituation 
 
Die öffentliche Auslegung wurde am 04.08.2014 im Staatsanzeiger für das Land Hessen Nr. 
32/14 bekannt gemacht. Sie fand vom 12.08.2014 bis 11.09.2014 statt. Die benachbarten 
Kommunen und die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schrei-
ben vom 08.08.2014 beteiligt.  
 
 
1) Die betroffene Stadt Offenbach am Main hat keine weiteren für die Änderung zweckdien-

liche Informationen mitgeteilt. 
 
Von den benachbarten Kommunen, mit denen die Änderung abgestimmt wurde, 
 
haben sich nicht geäußert: 
 
Magistrat der Stadt Frankfurt, Stadtplanungsamt 61.G1 
Magistrat der Stadt Heusenstamm, Fachdienst Bauverwaltung Stadtplanung 
Magistrat der Stadt Maintal, Fachdienst Stadtentwicklung und Umwelt 
Magistrat der Stadt Mühlheim am Main 
 
haben keine für die Ermittlung und Bewertung des Abwägungsmaterials 
zweckdienlichen Informationen mitgeteilt: 
 
Magistrat der Stadt Dreieich, Planung und Bau / Stadt- und Verkehrsplanung 
Magistrat der Stadt Neu-Isenburg, Fachbereich Stadtplanung 
Magistrat der Stadt Obertshausen, Fachbereich 7  Bauen, Wohnen, Umwelt u. Verkehr 
 
 

2) Von den beteiligten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange  
 
haben sich nicht geäußert: 
 
Agentur für Arbeit Offenbach am Main 
Arbeitsgemeinschaft Hessische Industrie- und Handelskammern 
Avacon AG, Prozesssteuerung - DGP 
Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen (BVNH) e.V. 
Bund Freikirchliche Gemeinden in Hessen-Siegerland, Leiterin des Landesverbandes 
Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Verkauf 
Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 
Bundeseisenbahnvermögen, Dienststelle Mitte 
Bundeseisenbahnvermögen, Dienststelle Mitte 
Bundesnetzagentur, Außenstelle Eschborn 
DB Station & Service AG, Regionalbereich Mitte 
Deutsche Gebirgs- und Wandervereine LV Hessen 
Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH, Technische Infrastruktur, Niederlassung Mitte 
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband 
Deutscher Wetterdienst 
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
Die Heilsarmee, Nationales Hauptquartier, Liegenschaftsabteilung 
E.ON Kraftwerke GmbH, Immobilien 
E.ON Kraftwerke GmbH, Immobilienmanagement 
Eigenbetrieb Stadt Offenbach 
Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Frankfurt/Saarbrücken 
Energie und Versorgung Butzbach GmbH 
Energieversorgung Offenbach EVO AG 
Evangelische Kirche in Hessen und Nassau, Kirchenverwaltung 
Griechisch-Orthodoxe Metropolie von Deutschland 
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Hessenenergie GmbH 
Hessenwasser GmbH & Co. KG 
Hessische Diözese der Selbständigen Evang- Luth. Kirche 
Hessisches Baumanagement, Regionalniederlassung Rhein-Main 
Hessisches Immobilienmanagement 
Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie 
HGON Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V. 
Hochschule für Gestaltung, Offenbach am Main 
Hochtaunuskreis, Amt für den ländlichen Raum (FB 60.10) 
Justizvollzugsanstalt Frankfurt IV 
Katholisches Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland, Bischöfliches Ordinariat Bonn 
Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage 
LAG der Hessischen Frauenbüros, Frauenbeauftragte (HGlG) 
Landesamt für Denkmalpflege Hessen 
Landesjagdverband Hessen e.V. 
Landessportbund Hessen e.V., GB Sportinfrastruktur 
Landesverband des Hessischen Einzelhandels e.V. 
Landeswohlfahrtsverband Hessen, Hauptverwaltung 
Maingau Energie GmbH, Obertshausen 
Naturschutzbund Deutschland, LV Hessen 
Netzdienste Rhein-Main GmbH, Technisches Büro GasUnion 
Neuapostolische Kirche, Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland 
NiO, Nahverkehr in Offenbach GmbH 
Polizeipräsidium Südosthessen, Abteilung Einsatz E 13 
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband Hessen e.V. 
Staatlich technische Überwachung Hessen 
Stadtwerke Offenbach Holding GmbH 
STRABAG, Property and Facility Services GmbH, RE 3132 
Verwaltung der staatlichen Schlösser und Gärten in Hessen 
Wasserverband Kinzig 
 
haben keine für die Ermittlung und Bewertung des Abwägungsmaterials 
zweckdienlichen Informationen mitgeteilt: 
 
Amprion GmbH 
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz, und Dienstleistungen der Bundeswehr 
Forstamt Langen, Hessen-Forst 
Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main 
Hessische Landesbahn GmbH 
IHK Offenbach am Main 
Kreisausschuss des Hochtaunuskreises, Fachbereich Ländlicher Raum 
Kreisausschuss des Hochtaunuskreises, Fachbereich: Umwelt, Naturschutz und 
Bauleitplanung 
Landesverband der Jüdischen Gemeinden in Hessen, Körperschaft des öffentlichen 
Rechts 
Netzdienste Rhein-Main GmbH 
PLEDOC, Leitungsauskunft/Fremdplanungsbearbeitung 
RMV Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH 
Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main VGF mbH 
Tennet TSO GmbH 
traffiQ, Lokale Nahverkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH 
Zweckverband Wasserversorgung ZWO, Stadt und Kreis Offenbach 
 
haben Stellungnahmen abgegeben: 
 
DB Services Immobilien GmbH, Niederlassung Frankfurt 
Fraport AG, Rechtsangelegenheiten und Verträge 
Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Darmstadt 
Regierungspräsidium Darmstadt, III 31.2 
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Hinweis 
BUND Landesverband Hessen e.V. wurde nachträglich mit Frist bis 11.10.2014 beteiligt 
 

3)  
 

Wenn im Verfahren Beteiligte sich nicht geäußert haben, kann davon ausgegangen werden, 
dass die von diesen Beteiligten wahrzunehmenden Belange durch die Änderung des Regio-
nalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 nicht berührt werden. 
 
Alle Stellungnahmen werden - wie aus den Anlagen ersichtlich - gewürdigt und behandelt. 
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III. Erläuterung und Begründung des Beschlusses 
 
Da die Verfahrensbeteiligung keine Stellungnahmen erbracht hat, die nach Abwägung aller 
gegenwärtig bekannten Gesichtspunkte eine Änderung der Planung erfordert hätten, kann 
die Flächennutzungsplanänderung abschließend beschlossen werden.  



 

 

Regionalverband Poststraße 16 Telefon: +49 69 2577 - 0 beteiligung@region-frankfurt.de  

FrankfurtRheinMain 60329 Frankfurt am Main Telefax: +49 69 2577 -1204 www.region-frankfurt.de 

Körperschaft des öffentlichen Rechts 
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Lage des Änderungsbereiches (Quelle: Präsentationsgraphik 1:10.000 ATKIS®-Basis-DLM) 
 

 
 

Ohne Maßstab 
     
   Grenze des Änderungsbereiches 
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Darstellung der Flächen im Regionalplan Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplan 2010 
in der am 17.10.2011 rechtswirksam gewordenen Fassung 
 

 
 

M. 1 : 50 000 
 
   Grenze des Änderungsbereiches 
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Vorgesehene Änderung 
 

 
 

M. 1 : 50 000 
     
   Grenze des Änderungsbereiches 
 
 
Gebiet A:  
"Fläche für die Landbewirtschaftung" mit "Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen" 
(ca. 1,7 ha) in "Gewerbliche Baufläche, geplant"  
 
Gebiet B: 
"Flächen für den Straßenverkehr" (ca. 2,5 ha) in "Gemischte Baufläche, geplant"   
"Bundesfernstraße, zwei- oder dreistreifig, Bestand" in "Bundesfernstraße, mindestens vier-
streifig, geplant"   
"Bundesfernstraße, zwei- oder dreistreifig, Bestand" in "Bundesfernstraße, zwei- oder 
dreistreifig, geplant"   
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"Sonstige regional bedeutsame Straße oder örtliche Hauptverkehrsstraße, zwei- oder 
dreistreifig, Bestand" in "Sonstige regional bedeutsame Straße oder örtliche Hauptverkehrs-
straße, zwei- oder dreistreifig, geplant"   
"Überörtliche Fahrradroute, Bestand" in "Überörtliche Fahrradroute, geplant"   
Rücknahme Darstellung "Bundesfernstraße, zwei- oder dreistreifig, Bestand"   
Rücknahme Darstellung "Sonstige regional bedeutsame Straße oder örtliche Hauptverkehrs-
straße, zwei- oder dreistreifig, Bestand"    
 
Beikarte 1:  Rücknahme Darstellung "Straße (allg.) räumlich bestimmt, nachrichtlich über-
nommen"  
 
Gebiet C:  
"Wohnbaufläche, geplant" (ca. 1,7 ha) in "Fläche für die Landbewirtschaftung"  
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Anpassung der Beikarte 1: Vermerke, nachrichtliche Übernahmen, Kennzeichnungen 
 

 
 

M. 1 : 50 000 
     
   Grenze des Änderungsbereiches 
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Anpassung der Beikarte 2: Regionaler Einzelhandel 
 

 
 

M. 1 : 50 000 
     
   Grenze des Änderungsbereiches 
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Siedlungsbeschränkungsgebiete und Lärmschutzbereich Flughafen Frankfurt 
 

 
 

M. 1 : 50 000 
     
   Grenze des Änderungsbereiches 
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Begründung 
 
zur 2. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für 
die Stadt Offenbach am Main, Stadtteile Innenstadt und Bieber 
Gebiet A: "Kaiserlei-Promenade/West" 
Gebiet B: "Kaiserleikreisel" 
Gebiet C: "Bieber Waldhof West" 
 
 
A: Erläuterung der Planung  
 
A 1. Formelle Gründe für die Durchführung des Änderungsverfahrens 
 
Das Verfahren zur Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungs-
plans 2010 (RPS/RegFNP 2010) wird gemäß den §§ 2 Abs. 1 und 205 Baugesetzbuch 
(BauGB) in Verbindung mit § 8 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Metropolregion Frank-
furt/Rhein-Main (MetropolG) durchgeführt. Der RPS/RegFNP 2010 stellt gemäß § 5 BauGB 
für den Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main im Sinne des § 2 MetropolG die sich aus der 
beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung dar und legt 
gemäß § 5 HLPG (Hessisches Landesplanungsgesetz) in Verbindung mit § 9 HLPG Erfor-
dernisse der Raumordnung fest. 
 
Aus den im Folgenden dargelegten Gründen der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung 
ist es erforderlich, die Planaussagen in den Gebieten A "Kaiserlei-Promenade/West", B "Kai-
serleikreisel" und C "Bieber Waldhof West" in der Stadt Offenbach am Main, Stadtteile In-
nenstadt und Bieber zu überarbeiten. 
 
A 2. Geltungsbereich der Änderung 
 
Der Geltungsbereich der Änderung besteht aus drei Gebieten mit einer Gesamtfläche von 
ca. 5,9 ha. 
 
Das Gebiet A liegt am westlichen Stadtrand von Offenbach in Richtung Frankfurt. Nördlich 
des Gebietes verläuft die B 43 / Strahlenbergerstraße, östlich grenzt es an die im 
RPS/RegFNP 2010 dargestellte "Gewerbliche Baufläche, geplant" und südlich und westlich 
liegt die neue Gemarkungsgrenze zwischen Offenbach und Frankfurt. 
 
Das Gebiet B liegt im Bereich des Kaiserleikreisels westlich und östlich der BAB 661. Nörd-
lich des Gebietes verläuft die B 43 / Strahlenbergerstraße, östlich grenzt es an die im 
RPS/RegFNP 2010 dargestellte "Gemischte Baufläche, Bestand", südlich verläuft die Ver-
längerung der Berliner Straße und im Westen grenzt das Gebiet an die bestehende gemisch-
te Baufläche. 
Die BAB 661 führt von Nord nach Süd auf einem Brückenbauwerk durch das Gebiet. 
 
Das Gebiet C liegt im Stadtteil Bieber. Nördlich des Gebietes verläuft die B 448, östlich 
grenzt es an die im RPS/RegFNP 2010 dargestellte "Wohnbaufläche, geplant", im Südwes-
ten grenzt es an die im RPS/RegFNP 2010 dargestellte Weißfläche Nr. 13  "Bieber Seligen-
städter Straße/Waldhof" und im Nordwesten wird das Gebiet vom Lämmerspieler Weg be-
grenzt. 
 
Die Abgrenzungen können den vorgelegten Planzeichnungen entnommen werden. 
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A 3. Anlass und Inhalt der Änderung 
 
Die Städte Frankfurt und Offenbach arbeiten seit den 1990er Jahren an einer gemeinsamen 
Entwicklung des Kaiserleigebietes. Im Jahr 1996 wurde ein städtebaulicher Rahmenplan 
erarbeitet. Der Grundgedanke dieses Planes war die gemeinsame Entwicklung des Kaiser-
leis als höherwertiger Gewerbe- und Dienstleistungsstandort.    
Für den Umbau der Autobahnanschlussstelle Kaiserlei inklusive der Strahlenbergerstraße 
wurde im Jahr 2000 der Planfeststellungsbeschluss rechtswirksam. Die Umsetzung der 
Maßnahme wurde durch die Umgestaltung der östlichen Stahlenbergerstraße bereits begon-
nen und soll nun fortgeführt werden. Die Städte Frankfurt und Offenbach haben sich im Jahr 
2012 über die Finanzierung verständigt und eine Fortschreibung des Rahmenplanes für den 
Bereich Kaiserlei erarbeitet.   
Der fortgeschriebene Rahmenplan wurde von der Offenbacher Stadtverordnetenversamm-
lung am 12.09.2013 als städtebauliches Entwicklungskonzept (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 11 
BauGB) beschlossen und bildet nunmehr die Grundlage für die zukünftige bauleitplanerische 
Entwicklung. Entsprechende Bebauungspläne der Stadt Offenbach (Nr. 610 und Nr. 614 A) 
befinden sich im Verfahren.  
 
Das Gebiet Kaiserlei liegt im Siedlungsbeschränkungsgebiet des Flughafens Frankfurt/Main 
gemäß RPS/RegFNP 2010 sowie in der Tagschutzzone 2 gemäß Fluglärmgesetz 
(FluLärmG) vom 13.11.2011. Da es sich bei der hier vorliegenden Änderung zum einen um 
Umstrukturierungsflächen und zum anderen um geplante gewerbliche Bauflächen handelt, 
bleibt diese von der Regelung zur Siedlungsbeschränkung unberührt.  
In den nachfolgenden Planungsschritten hat die Stadt Offenbach sichergestellt, dass in den 
verlärmten Gebieten keine neuen Wohnungen errichtet werden.  
 
In weiten Teilen entspricht der oben genannte Rahmenplan den Darstellungen im 
RPS/RegFNP 2010. Damit die Gesamtplanung aus dem  RPS/RegFNP 2010 entwickelt 
werden kann, müssen folgende Bereiche angepasst werden:  
 
Gebiet A: Vorgesehen ist die Verlängerung der Berliner Straße in Richtung Westen sowie die 
Fortführung der Bebauung im Westen bis hin zur Frankfurter Gemarkungsgrenze.     
Im RPS/RegFNP 2010 ist der größte Teil dieses Bereichs als "Gewerbliche Baufläche, ge-
plant" dargestellt. Zwischen der Gemarkungsgrenze im Westen und der im RPS/RegFNP 
2010 dargestellten "Gewerbliche Baufläche, geplant" liegt ein Streifen "Fläche für die Land-
bewirtschaftung". Damit der Rahmenplan in Gänze umgesetzt werden kann, ist es notwen-
dig, die "Fläche für die Landbewirtschaftung" in "Gewerbliche Baufläche, geplant" zu ändern. 
Ein entsprechender Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 610 "Strahlenberger-
straße West" wurde am 12.09.2013 von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Offen-
bach beschlossen.     
Für diese Flächenneuinanspruchnahme von ca. 1,7 ha ist ein Flächenausgleich erforderlich 
(siehe Gebiet C).      
 
Gebiet B: Der Rahmenplan beinhaltet auch den Umbau der Autobahnanschlussstelle Offen-
bach-Kaiserlei zu einer Straßenkreuzung. Für den Umbau der Anschlussstelle existiert be-
reits ein Planfeststellungsbeschluss aus dem Jahr 2000, mit dessen Umsetzung im Jahr 
2015 begonnen werden soll. Die Darstellungen des Planfeststellungsbeschlusses sind be-
reits als nachrichtliche Übernahmen in die Beikarte 1 des RPS/RegFNP 2010 übernommen 
worden. Im Rahmen des Änderungsverfahrens wird die Darstellung jetzt in die Hauptkarte 
überführt. Der bestehende Kreisel wird aufgelöst und zu einer Straßenkreuzung umgebaut. 
Daraus ergibt sich die Möglichkeit die innerhalb des Kreisels liegenden "Flächen für den 
Straßenverkehr" einer neuen Nutzung zuzuführen. Ein entsprechender Aufstellungsbe-
schluss für den Bebauungsplan Nr. 614 A "An der BAB 661 - Zwischen Strahlenbergerstraße 
und Berliner Straße" wurde am 12.09.2013 von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
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Offenbach beschlossen. Gemäß den Entwicklungszielen des Rahmenplanes, der Bebau-
ungspläne sowie der umgebenden Nutzung wird der Bereich zukunftig als "Gemischte Bau-
fläche, geplant" dargestellt.   
Die Umsetzung des Planfeststellungsbeschlusses erfordert auch eine Änderung des Verlaufs 
der "Überörtlichen Radroute". Darüber hinaus sind im Zuge der Übernahme der neuen Ver-
kehrsführung kleinere technische Korrekturen von Restflächen durchzuführen.   
 
Gebiet C:  Da in Offenbach die gewerblichen Reserveflächen im RPS/RegFNP 2010 bereits 
überplant sind, soll ein Flächenausgleich für die Flächenneuinanspruchnahme im Gebiet A 
durch die Rücknahme einer "Wohnbaufläche, geplant" im Stadtteil Bieber vorgenommen 
werden. Entsprechend der tatsächlichen Nutzung wird die Fläche in "Fläche für die Landbe-
wirtschaftung" geändert. 
 
Der entsprechende Magistratsbeschluss der Stadt Offenbach zur oben beschriebenen 
RPS/RegFNP-Änderung wurde am 15.01.2014 und der Stadtverordnetenbeschluss am 
30.01.2014 getroffen. 
 
Damit die genannten Bebauungspläne als aus dem RPS/RegFNP 2010 entwickelt angese-
hen werden können und um einen Flächenausgleich für das Gebiet A im Gebiet C zu reali-
sieren, ist es erforderlich, die bisherigen Planaussagen im RPS/RegFNP 2010 wie folgt zu 
ändern:  
 
Gebiet A:  
"Fläche für die Landbewirtschaftung" mit "Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen" 
(ca. 1,7 ha) in "Gewerbliche Baufläche, geplant"  
 
Gebiet B: 
"Flächen für den Straßenverkehr" (ca. 2,5 ha) in "Gemischte Baufläche, geplant"   
"Bundesfernstraße, zwei- oder dreistreifig, Bestand" in "Bundesfernstraße, mindestens vier-
streifig, geplant"   
"Bundesfernstraße, zwei- oder dreistreifig, Bestand" in "Bundesfernstraße, zwei- oder 
dreistreifig, geplant"   
"Sonstige regional bedeutsame Straße oder örtliche Hauptverkehrsstraße, zwei- oder 
dreistreifig, Bestand" in "Sonstige regional bedeutsame Straße oder örtliche Hauptverkehrs-
straße, zwei- oder dreistreifig, geplant"   
"Überörtliche Fahrradroute, Bestand" in "Überörtliche Fahrradroute, geplant"   
Rücknahme Darstellung "Bundesfernstraße, zwei- oder dreistreifig, Bestand"   
Rücknahme Darstellung "Sonstige regional bedeutsame Straße oder örtliche Hauptverkehrs-
straße, zwei- oder dreistreifig, Bestand"    
 
Beikarte 1:  Rücknahme Darstellung "Straße (allg.) räumlich bestimmt, nachrichtlich über-
nommen"  
 
Gebiet C:  
"Wohnbaufläche, geplant" (ca. 1,7 ha) in "Fläche für die Landbewirtschaftung"  
 
Der Kartenhintergrund in den Beikarten 1 und 2 des RPS/RegFNP 2010 wird - soweit erfor-
derlich - an diese Änderung der Hauptkarte angepasst. 
 
 



2. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die Stadt Offenbach am Main, Stadttei-
le Innenstadt und Bieber 
Gebiet A: "Kaiserlei-Promenade/West" 
Gebiet B: "Kaiserleikreisel" 
Gebiet C: "Bieber Waldhof West" 
 
 

- 15 - 

A 4. Regionalplanerische Aspekte  
 
Gebiet A: Das Änderungsgebiet liegt im Bereich der regionalplanerischen Festlegung "Flä-
che für die Landbewirtschaftung" und "Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen". 
Diese Festlegungen dienen dazu, die Offenhaltung der Landschaft vorrangig durch Landbe-
wirtschaftung sicherzustellen und die Flächen von Bebauung und anderen Maßnahmen, die 
die Produktion bzw. den Transport frischer und kühler Luft behindern können, freizuhalten. 
Sowohl die "Fläche für die Landbewirtschaftung" als auch das "Vorbehaltsgebiet für beson-
dere Klimafunktionen" stellen keine regionalplanerischen Ziele dar, so dass die Planung re-
gionalplanerischen Zielsetzungen nicht widerspricht. Mit einer Größe von ca. 1,7 ha liegt der 
Änderungsbereich zusätzlich auch unterhalb der regionalplanerischen Darstellungsgrenze 
von 5 ha. Der Änderungsbereich liegt in einem "Vorbehaltsgebiet für vorbeugenden Hoch-
wasserschutz". In diesen sind Überflutungen bei extremen Hochwasserereignissen nicht 
auszuschließen. Dem Hochwasserschutz sollte durch entsprechende Bauvorsorge Rech-
nung getragen werden. 
 
Gebiet B: Es handelt sich bei den "Gemischten Bauflächen, geplant" um die Umstrukturie-
rung einer Fläche für den Straßenverkehr. Die Flächen liegen innerhalb des Siedlungsbe-
standes. Die Änderung von ca. 2,5 ha in "Gemischte Baufläche, Planung" liegt unterhalb der 
regionalplanerischen Darstellungsgrenze von 5 ha. Der Umbau der Anschlussstelle Offen-
bach-Kaiserlei entspricht der nachrichtlichen Übernahme in der Beikarte 1 des RPS/RegFNP 
2010. 
 
Gemäß RPS/RegFNP 2010 liegt der Änderungsbereich im Siedlungsbeschränkungsgebiet 
des Flughafens Frankfurt/Main. Da es sich bei den Gemischten Bauflächen um Flächen in-
nerhalb des Siedlungsbestandes für städtebauliche Umstrukturierungsmaßnahmen handelt, 
bleiben diese von der Regelung zur Siedlungsbeschränkung unberührt. 
 
Gebiet C: Die Rücknahme von "Wohnbaufläche, geplant", die zugleich ein Vorranggebiet 
Siedlung darstellt, zugunsten von "Fläche für die Landbewirtschaftung" liegt mit einer Größe 
von ca. 1,7 ha unterhalb der regionalplanerischen Darstellungsgrenze von 5 ha, sodass regi-
onalplanerische Belange zurückgestellt werden können. 
 
A 5. Verkehrsplanerische Aspekte 
 
Zur Sicherung der äußeren Verkehrserschließung des von den Städten Offenbach und 
Frankfurt geplanten Entwicklungsgebietes Kaiserlei ist ein Umbau der bestehenden Auto-
bahn-Anschlussstelle (AS) Offenbach-Kaiserlei an der Bundesautobahn BAB 661 sowie der 
Umbau der Bundesstraße B 43 (Strahlenbergerstraße) unerlässlich (siehe auch Punkt A 3).  
 
Als Bestandteil der Rahmenplan-Fortschreibung 2013 wurde auch ein aktuelles Verkehrs-
gutachten erstellt (Juli 2013). Dies dient zum einen als Nachweis für die Verbesserung der 
Verkehrsverhältnisse im Zusammenhang mit dem oben genannten Umbau der AS Offen-
bach-Kaiserlei, als auch als verkehrlicher Nachweis für die Planflächen dieses RegFNP-
Änderungsverfahrens. Das durch die Siedlungsentwicklung im Kaiserleigebiet verursachte 
Verkehrsaufkommen und die Auswirkungen auf das umliegende Straßennetz wurden in die-
sem Verkehrsgutachten ermittelt und überprüft. Zudem wurde für alle relevanten Knoten-
punkte ein entsprechender Leistungsfähigkeitsnachweis geführt.  
Der vorgesehene Umbau der AS Kaiserlei sieht vor, dass die BAB 661 an die Strahlenber-
gerstraße angeschlossen wird. Der bestehende Kaiserleikreisel wird aufgelöst und zu einer 
Straßenkreuzung zurückgebaut. Somit erfolgt die Anbindung des Quell-/und Zielverkehrs von 
Frankfurt und Offenbach sowie des Erschließungsverkehrs des Kaiserleigebietes an das 
überörtliche Straßennetz über die Strahlenbergerstraße. Die Haupterschließung im nachge-
ordneten Straßennetz erfolgt über die nach Westen geplante Verlängerung der Berliner 
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Straße mit Anschluss an die Strahlenberger Straße. Die Erschließung der einzelnen Baufel-
der des Kaiserleigebietes findet ausschließlich über die Verbindungsstraßen zwischen der 
Strahlenbergerstraße und der Berliner Straße statt. Da die Darstellung des nachgeordneten 
Erschließungsnetzes nicht Inhalt des RPS/RegFNP 2010 ist und die Berliner Straße zukünf-
tig diese Funktion übernimmt, wird der derzeit östlich der BAB 661 dargestellte Streckenab-
schnitt der Berliner Straße zwischen der BAB 661 und dem Goethering herausgenommen.  
 
Das Kaiserleigebiet ist durch die S-Bahn-Linien S1, S2, S8 und S9 über den S-Bahn-
Haltepunkt "OF-Kaiserlei" sowie durch die Buslinien 103, 104, 107 und 108 (aus/in Richtung 
Offenbach) und Linie 46 (aus/in Richtung Frankfurt) hervorragend in das Netz des öffentli-
chen Personennahverkehrs integriert. 
 
Im RPS/RegFNP 2010 sind die Strahlenbergerstraße und der bestehende Kaiserleikreisel 
als "Überörtliche Fahrradroute, Bestand" dargestellt. Im Zuge des Umbaus der Strahlenber-
gerstraße sind Querungsmöglichkeiten für den Fuß- und Radverkehr vorgesehen. Die 
überörtliche Fahrradroute muss aufgrund der geplanten Umbaumaßnahmen entsprechend 
im RPS/RegFNP 2010 angepasst werden, um einen lückenlosen Netzschluss zu gewährleis-
ten. 
 
A 6. Landschaftsplanerische Aspekte  
 
Im Landschaftsplan des früheren Umlandverbandes Frankfurt 2000 (Karte 24: "Entwick-
lungskarte") ist das Gebiet A als "Siedlungsfläche gemäß geltenden Flächennutzungsplan 
Stand Juli 2000 sowie Siedlungsflächen aus Bebauungsplänen" dargestellt. Die tatsächliche 
Nutzung wird mit Erwerbsgartenbau und Kleingärten bzw. Grabeland beschrieben. 
Das Gebiet A liegt in einem vorwiegend landwirtschaftlich und gärtnerisch genutzten Bereich 
und wird von den umgebenden Verkehrstrassen beeinflusst. Es besteht aus einem Mosaik 
aus intensiv genutzten Ackerflächen, Ruderalfluren, Gebüschen, Hecken und bewachsenen 
Feldwegen. Entlang der Strahlenbergerstraße, im Bereich der ehemaligen Kleingärten, be-
findet sich eine mit Bäumen und Sträuchern bewachsene Fläche. Dieser Gehölzstreifen kann 
durch die im Bebauungsplan festgesetzte Grünfläche teilweise erhalten werden.  
Durch die mehr oder weniger ungestörte Entwicklung haben diese Flächen laut Umweltbe-
richt des parallel laufenden Bebauungsplanungverfahrens eine mittlere bis hohe Bedeutung 
für die Tier- und Pflanzenwelt. 
Infolge der Erweiterung der gewerblichen Baufläche bis an die Stadtgrenze wird der freie 
Landschaftsraum zwischen Offenbach, Frankfurt und dem Main weiter eingegrenzt und ein 
Teil der kleinflächigen Strukturen geht verloren. 
 
Das Gebiet B ist im Landschaftsplan überwiegend als "Verkehrsgrün" und im Bereich der 
vorhandenen Straßen als „Straße oder Verkehrsfläche“ dargestellt. Im Osten verläuft ein 
„Vorranggebiet für Regionalparkkorridor“. 
Es handelt sich um einen Teilbereich der Gesamtanlage des bisherigen Kaiserleikreisels, 
dessen Innenflächen als Wiese angelegt sind und durch die bisherige Straßenführung um-
schlossen werden. Im Bereich östlich der BAB 661 sind vereinzelte Ruderalfluren entstan-
den. Westlich der BAB 661 ist ein Einzelbaum vorhanden. Im Umweltbericht zum Bebau-
ungsplan wird dem Gebiet aufgrund seiner Lage in einem stark anthropogen überformten 
Umfeld eine mittlere Bedeutung für die Tier und Pflanzenwelt zugemessen. Durch die ge-
plante Bebauung wird ein Großteil der bisherigen Freiflächen versiegelt und bebaut. Entlang 
der höher gelegenen Autobahn werden im Bebauungsplan öffentliche Grünflächen festge-
setzt. Gegenüber der bisherigen Wegeführung könnte hier eine attraktivere Regionalpark-
verbindung entstehen. Dies wäre im Rahmen der Korridordarstellung als Regionalparkroute 
umsetzbar. 
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Durch geeignete Festsetzungen von Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen sowie 
Pflanzgeboten auf der Bebauungsplanebene können die Eingriffe innerhalb der Gebiete A 
und B nur begrenzt ausgeglichen werden. Eine Kompensation durch naturschutzrechtliche 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen außerhalb des Änderungsbereiches wird daher erforder-
lich sein. 
Für die Kompensation der geplanten Eingriffe, die nicht in den Bauflächen selbst unterge-
bracht werden können, weist der RPS/RegFNP 2010 die ökologisch bedeutsame Flächen-
nutzung aus. Abgleitet aus dem Biotopverbundsystem der kommunalen Landschaftspläne, 
sind dies Gebiete, die wegen ihres Zustandes, ihrer Lage oder wegen ihrer natürlichen Ent-
wicklungsmöglichkeiten für künftige Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege besonders geeignet sind. Eine Konkretisierung der Einzelflächen sowie eine Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung erfolgt erst auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. Hierfür 
bieten die Landschaftspläne und landschaftsplanerischen Gutachten detaillierte Maßnah-
menplanungen. Neben dem Biotopverbundsystem bietet auch die Realisierung des Regio-
nalparks Möglichkeiten zur Kompensation. 
 
Das Gebiet C wird im Landschaftsplan als "Siedlungsfläche gemäß geltenden Flächennut-
zungsplan Stand Juli 2000 sowie Siedlungsflächen aus Bebauungsplänen" dargestellt. Laut 
der tatsächlichen Nutzung handelt es sich um Ackerfläche mit einem feuchten Biotoptyp im 
südöstlichen Randbereich. Im RPS/RegFNP 2010 ist das Gebiet als "Wohnbaufläche, ge-
plant" dargestellt und liegt in einem unbebauten Bereich. Es grenzt an der Westseite an ei-
nen bestehenden Weg (Lämmerspieler Weg) und im Norden verläuft, getrennt durch einen 
breiten Grün- und Gehölzstreifen, die B 448.  
Durch die Rücknahme der dargestellten Baufläche wird diese derzeitige Ackerfläche erhalten 
und kann weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden. 
 
Die landschaftsplanerischen Belange bezüglich der Umweltfaktoren Boden, Grundwasser, 
Klima und Artenschutz sind in Teil B Umweltbericht behandelt. 
 
A 7. Erklärung zur Berücksichtigung der Umweltbelange  
 
Durch die in den Gebieten A und B geplante Bebauung und Flächenversiegelung ist mit 
Umweltauswirkungen zu rechnen, wie Verlust von Böden mit hoher Lebensraum- und Pro-
duktionsfunktion, Verringerung der Niederschlagswasserversickerung und der Kaltluftproduk-
tion, Verlust von Lebensräumen für Flora und Fauna, Veränderung des Orts- und Land-
schaftsbildes. Diese können im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung durch geeignete 
Festsetzungen (siehe B 2.3) minimiert, jedoch nicht vermieden werden.  
 
Durch die geplante bauliche Nutzung gehen im Gebiet A Böden mit hoher Produktionsfunkti-
on dauerhaft verloren oder werden beeinträchtigt. Dieser Eingriff ist nicht ausgleichbar und 
ist auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung so weit wie möglich zu vermeiden oder zu 
minimieren. Im Gebiet B werden bereits anthropogen überformte Böden baulich überplant.  
 
Die Planflächen A und B liegen zum großen Teil im potentiellen Überflutungsbereich des 
Mains, wie auch weite Teile des angrenzenden Offenbacher Stadtgebietes (Vorbehaltsgebiet 
für vorbeugenden Hochwasserschutz). Überflutungen bei extremen Hochwasserereignissen 
sind dort nicht auszuschließen, dem Hochwasserschutz sollte durch entsprechende Bauvor-
sorge Rechnung getragen werden. 
 
Im Bereich der Strahlenbergerstraße sind Bodendenkmäler (Verkehrswege) bekannt. In den 
Planflächen A und B muss mit weiteren Funden gerechnet werden. Wenn bei Erdarbeiten 
Bodendenkmäler bekannt werden, so ist dies der hessenArchäologie oder der Unteren 
Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen. 
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Die Plangebiete lagen gemäß einem früheren Gutachten zunächst in einem Achtungsab-
standsbereich eines Störfallbetriebes (Frankfurter Fa. VLS Group). Ein im Auftrag der Stadt 
Frankfurt erstelltes "Gutachten zum geplanten Bebauungsplan Nr. 900 Hanauer Landstraße-
westlich Osthafenplatz/ Launhardtstraße gemäß §50 BImSchG und KAS-18" vom 
16.07.2013 kommt nun zum Ergebnis, dass der Achtungsabstand der Fa. VLS Group von 
bisher 1.200 m auf nunmehr 640 m reduziert werden kann. Vom resultierenden neuen Ach-
tungsabstandsbereich ist jetzt auf Offenbacher Stadtgebiet nur noch die Offenbacher 
Schleuse betroffen, nicht mehr jedoch der übrige Bereich Kaiserlei und die Plangebiete. Die-
ser reduzierte Abstand wurde von der zuständigen Abteilung "Arbeitsschutz und Umwelt 
Frankfurt" des Regierungspräsidiums Darmstadt am 12.08.2013 bestätigt. 
 
Das Änderungsgebiet B liegt vollständig innerhalb der Tag-Schutzzone 2 - LAeq = 55 dB(A) 
des Lärmschutzbereiches der am 13.10.2011 in Kraft getretenen Verordnung über die Fest-
setzung des Lärmschutzbereiches für den Verkehrsflughafen Frankfurt Main (FluLärm-
FrankfV). 
Im § 5 des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm (FluLärmG) werden die Bauverbote für 
Wohnungen und schutzbedürftige Einrichtungen in den verschiedenen Schutzzonen gere-
gelt. 
Gemäß § 5 Abs. 1 FluLärmG dürfen Schulen, Kindergärten und ähnliche in gleichem Maße 
schutzbedürftige Einrichtungen in den Tag-Schutzzonen des Lärmschutzbereiches nicht er-
richtet werden. Ausnahmen können zugelassen werden, wenn dies zur Versorgung der Be-
völkerung mit öffentlichen Einrichtungen oder sonst im öffentlichen Interesse dringend gebo-
ten ist. Für die Zulassung von Ausnahmen ist das Regierungspräsidium Darmstadt, obere 
Bauaufsichtsbehörde, Dezernat III 31.4 zuständig. 
Gemäß RPS/RegFNP 2010 liegt das Änderungsgebiet B im Siedlungsbeschränkungsgebiet 
des Flughafens Frankfurt/Main. Da es sich bei den Gemischten Bauflächen um Flächen in-
nerhalb des Siedlungsbestandes für städtebauliche Umstrukturierungsmaßnahmen handelt, 
bleiben diese von der Regelung zur Siedlungsbeschränkung  unberührt. 
Die  Gebiete A und B sind durch Verkehrslärmimmissionen bis maximal 80 dB(A)  am Tag 
belastet. 
In den parallelen Bebauungsplanverfahren werden schalltechnische Untersuchungen erstellt. 
Dort sollten entsprechende Lärmschutzmaßnahmen festgesetzt und die Wohnnutzung für 
neu erschlossene Bauflächen ausgeschlossen werden.   
 
Alle drei Plangebiete liegen in einem Bombenabwurfgebiet. Vom Vorhandensein von 
Kampfmitteln muss daher grundsätzlich ausgegangen werden. Im parallel verlaufenden Be-
bauungsplanverfahren muss die Stadt Offenbach sicherstellen, dass eine systematische 
Überprüfung der Flächen vor Baubeginn der geplanten Bauarbeiten stattfindet."    
 
A 8. Darlegung der planerischen Erwägungen  
 
In Offenbach am Main besteht gemäß mehrerer Studien zum Wirtschaftsstandort ein erhöh-
ter Bedarf an verkehrlich gut erschlossener Gewerbefläche. Laut dem mit dem Land Hessen 
geschlossenen Vertrag zum Kommunalen Schutzschirm muss die Stadt außerdem ihre Ein-
nahmen erhöhen. 
 
Das Gebiet Kaiserlei ist durch Büro- und Dienstleistungsnutzungen geprägt. Seine günstige 
Lage im Stadtgebiet Offenbach an der Gemarkungsgrenze zu Frankfurt und  in der Nähe zur 
neuen Europäischen Zentralbank (EZB) sowie sein guter S-Bahn- und Autobahnanschluss 
weisen ihn als entwicklungsfähigen Standort aus.  
 
Deshalb wurde zusammen mit der Stadt Frankfurt bereits im Jahr 1996 ein Rahmenplan er-
arbeitet. Wesentliches Ziel des vereinbarten Rahmenplanes war die gemeinsame Entwick-
lung des Kaiserleis als höherwertiger Gewerbe- und Dienstleistungsstandort. Der Rahmen-
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plan sieht zudem die Auflösung des Kaiserleikreisels vor. Der Kreisel bildet bislang die Auto-
bahnanschlussstelle Offenbach-Kaiserlei der Bundestraße B 43 an die Autobahn BAB 661.  
Für den Umbau der Autobahnanschlussstelle Kaiserlei inklusive der Strahlenbergerstraße 
wurde im Jahr 2000 der Planfeststellungsbeschluss rechtswirksam. Die Maßnahme wurde 
bereits teilweise begonnen und soll nun fortgeführt werden.  
Die Städte Frankfurt und Offenbach sowie Bund und Land haben sich im Jahr 2012 über die 
Finanzierung des Umbaus der Autobahnanschlussstelle verständigt und eine Fortschreibung 
des Rahmenplanes für den Bereich Kaiserlei erarbeitet.  
 
Dies war der Anstoß für die Stadt Offenbach, zwei Bebauungspläne (Nr. 610 und Nr. 614 A) 
für das Gebiet zu erarbeiten. Die Aufstellungsbeschlüsse hierfür wurden schon 1998 gefasst 
und im Jahre 2013 aktualisiert. 
 
Ziel dieses Änderungsverfahrens ist es, die Weiterentwicklung des Kaiserlei zu einem 
Standort für Büro und Dienstleistungsnutzung zu ermöglichen. In den im Verfahren befindli-
chen Bebauungsplänen wird Einzelhandel nur in einem untergeordneten Rahmen zugelas-
sen, der vorrangig der Versorgung des Gebietes dient. Die Plangebietsteile der Bebauungs-
pläne mit der Zulässigkeit von Einzelhandel liegen nicht in den Flächen dieser Änderung. Die 
Festsetzungen in den Bebauungsplänen basieren auf dem Regionalen Einzelhandelskon-
zept des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain und setzen dieses auf der Ebene der ver-
bindlichen Bauleitplanung um. 
 
Aus §1a (2) BauGB ergibt sich ein besonderes Erfordernis zur Begründung von Umwandlung 
von landwirtschaftlichen Flächen in Verkehrsflächen und Bauland. 
Dabei soll erläutert werden, warum eine Entwicklung an diesem Standort unabdingbar ist 
und welche alternativen Flächen, insbesondere Brachflächen, Gebäudeleerstand, Baulücken 
und andere Nachverdichtungen, geprüft wurden. 
Neben der schon beschriebenen guten Lage spricht für eine Entwicklung des Kaiserleigebie-
tes auch, dass für Büro- und Dienstleistungsnutzungen in der Stadt Offenbach ein hoher Be-
darf an Flächen besteht, der nicht durch leerstehende Büroflächen oder die Umnutzung an-
derer Flächen im Innenbereich gedeckt werden kann. 
Brach- oder Konversionsflächen im Innenbereich der Stadt Offenbach werden derzeit vor-
zugsweise als Standorte für Wohnnutzungen entwickelt, da der Druck auf den Wohnungs-
markt im gesamten Rhein-Main Gebiet besonders hoch ist. 
Daneben wird versucht, nicht mehr genutzte Industriestandorte weiterhin für produzierendes 
Gewerbe vorzuhalten, da für diese Nutzungen kaum mehr Flächen zur Verfügung stehen. 
 
Die Rücknahme von Wohnbauflächen im Gebiet C in Bieber als Flächenausgleich wird auf-
grund der dargelegten Standortvorteile des Kaiserleigebietes als gerechtfertigt angesehen. 
Im Zusammenhang mit der Gesamtplanung für diesen Bereich (Weißfläche Nr. 13 und der 
geplanten Wohnbaufläche) muss dieser Flächenausgleich im vollen Umfang erhalten blei-
ben. 
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B: Umweltbericht 
 
 
B 1. Einleitung 
 
B 1.1 Inhalt und wichtigste Ziele der Änderung  
 
Von der Offenbacher Stadtverordnetenversammlung wurde im Jahr 2013 ein überarbeiteter 
Rahmenplan zur Entwickung des Kaiserleigebietes beschlossen. Vorgesehen ist, das Gebiet 
als höherwertigen Gewerbe- und Dienstleistungsstandort zu entwickeln und den Kaiserlei-
kreisel gemäß dem Planfeststellungsbeschluss aus dem Jahr 2000 umzubauen.  
Dieser Rahmenplan bildet nunmehr die Grundlage für die zukünftige bauleitplanerische Ent-
wicklung. Entsprechende Bebauungspläne der Stadt Offenbach (Nr. 610 "Strahlenberger-
straße West" und Nr. 614 A "An der BAB 661 - Zwischen Strahlenbergerstraße und Berliner 
Straße") befinden sich im Verfahren.  
In weiten Teilen entspricht der Rahmenplan den Darstellungen im RPS/RegFNP 2010. Damit 
die Gesamtplanung aus dem  RPS/RegFNP 2010 entwickelt werden kann, müssen die Ge-
biete an der Gemarkungsgrenze im Westen in Richtung Frankfurt (Gebiet A) und der Bereich 
des Kaiserleikreisels (Gebiet B) angepasst werden.   
Für die Flächenneuinanspruchnahme im Gebiet A erfolgt im Stadtteil Bieber ein Flächenaus-
gleich (Gebiet C).    
     
Entsprechend den jetzigen Planungsabsichten werden die Darstellungen wie folgt geändert:    
 
Gebiet A: "Fläche für die Landbewirtschaftung" mit "Vorbehaltsgebiet für besondere Klima-
funktionen" (ca. 1,7 ha) in "Gewerbliche Baufläche, geplant"    
 
Gebiet B: "Flächen für den Straßenverkehr" (ca. 2,5 ha) in "Gemischte Baufläche, geplant"   
"Bundesfernstraße, zwei- oder dreistreifig, Bestand" in "Bundesfernstraße, mindestens vier-
streifig, geplant"    
"Bundesfernstraße, zwei- oder dreistreifig, Bestand" in "Bundesfernstraße, zwei- oder 
dreistreifig, geplant"    
"Sonstige regional bedeutsame Straße oder örtliche Hauptverkehrsstraße, zwei- oder 
dreistreifig, Bestand" in "Sonstige regional bedeutsame Straße oder örtliche Hauptverkehrs-
straße, zwei- oder dreistreifig, geplant"    
"Überörtliche Fahrradroute, Bestand" in "Überörtliche Fahrradroute, geplant"    
Rücknahme Darstellung "Bundesfernstraße, zwei- oder dreistreifig, Bestand"    
Rücknahme Darstellung "Sonstige regional bedeutsame Straße oder örtliche Hauptverkehrs-
straße, zwei- oder dreistreifig, Bestand"      
 
Beikarte 1:  Rücknahme Darstellung "Straße (allg.) räumlich bestimmt, nachrichtlich über-
nommen"    
 
Gebiet C:  "Wohnbaufläche, geplant" (ca. 1,7 ha) in "Fläche für die Landbewirtschaftung" 
 
B 1.2 Umweltschutzziele der Fachgesetze und Fachpläne 
 
Die folgenden Ziele von Fachgesetzen und Fachplänen sind zu beachten: 
BImschG § 1, BNatSchG § 1 Abs. 1 + 5, FluLärmG § 5, BBodSchG § 1, WHG § 6 Abs. 1 
Nr. 6, HDSchG § 1, BauGB § 1a, FluLärmG §1 
 
Sie lauten: 
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BImSchG: Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreini-
gungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge  
(Bundes- Immissionsschutzgesetz) 
§ 1 Zweck des Gesetzes 
(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, 
die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen. 
 
BNatSchG: Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
Die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege ergeben sich aus § 1 des Bundesna-
turschutzgesetzes vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542). Sie lauten auszugsweise: 
"(1) Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben 
und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im 
besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu 
schützen, dass  
1. die biologische Vielfalt, 
2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerati-
onsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 
3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft 
auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit 
erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft (allgemeiner Grundsatz). 
(5) Großflächige, weitgehend unzerschnittene Landschaftsräume sind vor weiterer Zer-
schneidung zu bewahren. Die erneute Inanspruchnahme bereits bebauter Flächen sowie die 
Bebauung unbebauter Flächen im beplanten und unbeplanten Innenbereich, soweit sie nicht 
für Grünflächen vorgesehen sind, hat Vorrang vor der Inanspruchnahme von Freiflächen im 
Außenbereich. Verkehrswege, Energieleitungen und ähnliche Vorhaben sollen landschafts-
gerecht geführt, gestaltet und so gebündelt werden, dass die Zerschneidung und die Inan-
spruchnahme der Landschaft sowie Beeinträchtigungen des Naturhaushalts vermieden oder 
so gering wie möglich gehalten werden. …" 
 
FluLärmG: Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm 
§ 5 Bauverbote 
(1) In einem Lärmschutzbereich dürfen Krankenhäuser, Altenheime, Erholungsheime und 
ähnliche in gleichem Maße schutzbedürftige Einrichtungen nicht errichtet werden. In den 
Tag-Schutzzonen des Lärmschutzbereiches gilt Gleiches für Schulen, Kindergärten und ähn-
liche in gleichem Maße schutzbedürftige Einrichtungen. Die nach Landesrecht zuständige 
Behörde kann Ausnahmen zulassen, wenn dies zur Versorgung der Bevölkerung mit öffentli-
chen Einrichtungen oder sonst im öffentlichen Interesse dringend geboten ist. 
(2) In der Tag-Schutzzone 1 und in der Nacht-Schutzzone dürfen Wohnungen nicht errichtet 
werden. 
(3) Das Verbot nach Absatz 2 gilt nicht für die Errichtung von  
1. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen von Betrieben oder öffentlichen Ein-
richtungen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, 
2. Wohnungen, die nach § 35 Abs. 1 des Baugesetzbuchs im Außenbereich zulässig sind, 
3. Wohnungen und Gemeinschaftsunterkünften für Angehörige der Bundeswehr und der auf 
Grund völkerrechtlicher Verträge in der Bundesrepublik Deutschland stationierten Streitkräf-
te, 
4. Wohnungen im Geltungsbereich eines vor der Festsetzung des Lärmschutzbereiches be-
kannt gemachten Bebauungsplanes, 
5. Wohnungen innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile nach § 34 des Bauge-
setzbuchs, 
6. Wohnungen im Geltungsbereich eines nach der Festsetzung des Lärmschutzbereichs 
bekannt gemachten Bebauungsplans, wenn dieser der Erhaltung, der Erneuerung, der An-
passung oder dem Umbau von vorhandenen Ortsteilen mit Wohnbebauung dient. 
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Satz 1 Nr. 4 gilt nicht für Grundstücke, auf denen die Errichtung von Wohnungen baupla-
nungsrechtlich mehr als sieben Jahre nach einer nach dem 6. Juni 2007 erfolgten Festset-
zung des Lärmschutzbereichs vorgesehen gewesen ist, sofern im Geltungsbereich des Be-
bauungsplans noch nicht mit der Erschließung oder der Bebauung begonnen worden ist. 
(4) Absatz 1 Satz 1 und 2 und Absatz 2 gelten nicht für bauliche Anlagen, für die vor der 
Festsetzung des Lärmschutzbereichs eine Baugenehmigung erteilt worden ist, sowie für 
nichtgenehmigungsbedürftige bauliche Anlagen, mit deren Errichtung nach Maßgabe des 
Bauordnungsrechts vor der Festsetzung des Lärmschutzbereichs hätte begonnen werden 
dürfen. 
 
BBodSchG: Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung 
von Altlasten 
§ 1 Zweck und Grundsätze des Gesetzes 
Zweck dieses Gesetzes ist es, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder wie-
derherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden und 
Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge 
gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden 
sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der 
Natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden. 
 
WHG: Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (WHG) - Wasserhaushaltsgesetz 
§ 6 Allgemeine Grundsätze der Gewässerbewirtschaftung 
(1) Nr. 6: Die Gewässer sind nachhaltig zu bewirtschaften, insbesondere mit dem Ziel, an 
oberirdischen Gewässern so weit wie möglich natürliche und schadlose Abflussverhältnisse 
zu gewährleisten und insbesondere durch Rückhaltung des Wassers in der Fläche der Ent-
stehung von nachteiligen Hochwasserfolgen vorzubeugen. 
 
HDSchG: Hessisches Gesetz zum Schutze der Kulturdenkmäler 
§ 1 Aufgabe des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege 
(1) Es ist Aufgabe von Denkmalschutz und Denkmalpflege, die Kulturdenkmäler als Quellen 
und Zeugnisse menschlicher Geschichte und Entwicklung nach Maßgabe dieses Gesetzes 
zu schützen und zu erhalten sowie darauf hinzuwirken, dass sie in die städtebauliche Ent-
wicklung, Raumordnung und Landschaftspflege einbezogen werden. 
 
BauGB: Baugesetzbuch 
§ 1a Ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz 
(1) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die nachfolgenden Vorschriften zum Umwelt-
schutz anzuwenden.  
(2) Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur 
Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die 
Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung 
von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen so-
wie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Landwirtschaftlich, als 
Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt 
werden. Die Grundsätze nach den Sätzen 1 und 2 sind nach § 1 Abs. 7 in der Abwägung zu 
berücksichtigen. 
 
FluLärmG: Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm 
§ 1 Zweck und Geltungsbereich 
Zum Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Beläs-
tigungen durch Fluglärm in der Umgebung von Flugplätzen werden für  
1. Verkehrsflughäfen, die dem Fluglinienverkehr angeschlossen sind, und  
2. militärische Flugplätze, die dem Betrieb von Flugzeugen mit Strahltriebwerken zu dienen 
bestimmt sind, 
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Lärmschutzbereiche festgesetzt. Wenn der Schutz der Allgemeinheit es erfordert, sollen 
auch für andere Flugplätze, die dem Betrieb von Flugzeugen mit Strahltriebwerken zu dienen 
bestimmt sind, Lärmschutzbereiche festgesetzt werden. Lärmschutzbereiche werden auch 
für geplante Verkehrsflughäfen, die dem Linienverkehr angeschlossen werden sollen, fest-
gesetzt, wenn die Genehmigung für die Anlegung des Verkehrsflughafens nach § 6 des Luft-
verkehrsgesetzes erteilt ist… 
 
 
B 2. Umweltauswirkungen der Änderung 
 
B 2.1 Bestandsaufnahme 
 
Gebiet A:  
Der Bereich der Änderung ist geprägt durch Ruderalfluren, Gebüsche - hier vor allem Brom-
beeren - sowie Ackernutzung. Für das parallele Bebauungsplanverfahren wurden eine Bio-
toptypenkartierung und eine Potentialabschätzung der Fauna erarbeitet. Auch eine Doku-
mentation von Baumhöhlenstrukturen ist erfolgt. Eine detaillierte Erfassung der Tierwelt hat 
bisher nicht stattgefunden. Aufgrund der Lebensraumausstattung ist davon auszugehen, 
dass neben verschiedenen Vogelarten auch Reptilien vorkommen können. Quartiere für Fle-
dermäuse sind nicht vorhanden, sodass das Plangebiet für Fledermäuse nur als Nahrungs-
habitat dienen dürfte. Insbesondere die Bereiche mit Ruderalfluren sind für Insekten relevant.  
Das Plangebiet weist des Weiteren folgende relevante Umweltfaktoren auf: im ganzen süd-
westlichen Bereich sind Böden mit hoher Lebensraumfunktion, und zwar mit hohem Bioto-
pentwicklungspotenzial (Ackerstandort mit Grundwassereinfluss im Unterboden) vorhanden, 
ebenso wie Böden mit hoher Produktionsfunktion (sehr hohes natürliches Ertragspotenzial 
und sehr hohes Nitratfiltervermögen). 
Das Gebiet hat eine hohe Relevanz für den Kaltlufthaushalt (Klimawirksame Fläche mit sehr 
hoher Bedeutung) und weist eine hohe Wärmebelastung (Bioklima) sowie eine sehr hohe 
Luftschadstoffbelastung (Stickstoffdioxid-Konzentration > 40 µg/m³ im Jahresmittel) auf.  
Fast die ganze Änderungsfläche ist ein potenzieller Überflutungsbereich (Vorbehaltsgebiet 
für vorbeugenden Hochwasserschutz) und das Grundwasser weist eine hohe Verschmut-
zungsempfindlichkeit auf. Weitere Schutzgebiete sind nicht betroffen. 
Das westlich und südlich angrenzende Landschaftsbild ist zum Teil als sehr hochwertig und 
vielfältig anzusehen.  
Nördlich des Gebietes verlaufen entlang des Mains der Grüngürtel-Rundweg, der Mainrad-
weg, der Fernradweg R3 und der Regionalparkweg.  
 
Gebiet B:  
Die Straßen des Kaiserleikreisels prägen diesen Bereich der Änderung. Neben aspaltierten 
Flächen sind innerhalb des Kreisels Extensivrasen und intensiv gepflegte Straßennebenflä-
chen vorherrschend. In kleinen Flächenanteilen sind Ruderalfluren zu verzeichnen. Gehölze 
fehlen fast völlig. Auch für diesen Bereich wurde im parallel laufenden Bebauungsplanverfah-
ren eine Biotoptypenkartierung und eine Potentialabschätzung der Fauna erarbeitet. Ebenso 
erfolgte eine Dokumentation von Baumhöhlenstrukturen. Eine detaillierte Erfassung der 
Tierwelt hat bisher nicht stattgefunden. Die Gutachter gehen davon aus, dass keine Reptilien 
innerhalb des Kreisels vorkommen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Bereich 
der Autobahnbrücke Fledermaus- und Vogelquartiere vorhanden sind. Die innerhalb des 
Kreisels gelegenen Flächen sind für Brutvögel insgesamt von geringer Bedeutung. Vorkom-
men gefährdeter Insektenarten sind möglich. 
Im ganzen Plangebiet ist der Boden anthropogen überformt und mit natürlichem Böden ist 
nicht zu rechnen. Der Versiegelungsgrad liegt bei weniger als 10 %. 
Der Bereich liegt im Siedlungsbeschränkungsgebiet des Frankfurter Flughafens und im 
Lärmschutzbereich/Tag-Schutzzone 2 gemäß FluLärmG und ist von Straßenverkehrslärm 
betroffen.  
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In der 100 m Wirkzone des  Gebietes B liegt eine Altfläche (Altablagerung) die beim Hessi-
schen  Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG) unter der Altis-Nummer 413.000.000-
000.052 geführt wird und mit dem Status "Sanierungsverfahren abgeschlossen" eingetragen 
ist.  
Die Fläche hat eine hohe Relevanz für den Kaltlufthaushalt (Luftleitbahn mit sehr gutem, reli-
efunterstützten Kalt- und Frischluftabfluss und klimawirksame Fläche mit sehr hoher Bedeu-
tung) und weist ein hohe Wärmebelastung (Bioklima) und eine sehr hohe Luftschadstoffbe-
lastung (Stickstoffdioxid-Konzentration > 40 µg/m³ im Jahresmittel) auf.  
Die komplette Änderungsfläche liegt in einem potenziellen Überflutungsbereich (Vorbehalts-
gebiet für vorbeugenden Hochwasserschutz, RP Darmstadt, pot. Überlutungshöhe bei HW 
200: 0,36m) des Mains. Das Grundwasser weist eine hohe Verschmutzungsempfindlichkeit 
auf. Weitere Schutzgebiete sind nicht betroffen.   
Im Osten wird das Gebiet vom Regionalparkweg durchquert.  
 
In den Änderungsgebieten A und B sind im Bereich der Strahlenbergerstraße Bodendenkmä-
ler (Verkehrswege) bekannt.  
 
Die Gebiete A und B lagen gemäß einem früheren Gutachten zunächst in einem Achtungs-
abstandsbereich eines Störfallbetriebes (Frankfurter Fa. VLS Group). Ein im Auftrag der 
Stadt Frankfurt erstelltes "Gutachten zum geplanten Bebauungsplan Nr. 900 Hanauer Land-
straße-westlich Osthafenplatz/ Launhardtstraße gemäß §50 BImSchG und KAS-18" vom 
16.7.2013 kam nun zum Ergebnis, dass der Achtungsabstand der Fa. VLS Group von bisher 
1.200 m auf nunmehr 640 m reduziert werden kann. Von dem daraus resultierenden aktuel-
len Achtungsabstandsbereich ist im Gebiet der Stadt Offenbach nur die Schleuse betroffen, 
jedoch nicht mehr der übrige Bereich Kaiserlei und die Plangebiete. Dieser reduzierte Ab-
stand wurde von der zuständigen Abteilung "Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt" des Regie-
rungspräsidiums Darmstadt am 12.08.2013 bestätigt. 
 
Gebiet C:  
Die Fläche liegt in einem unbebauten Gebiet und wird landwirtschaftlich genutzt.  
Informationen zur Tierwelt liegen nicht vor.  
Durch die im im Norden angrenzend verlaufende Bundesstraße 448 ist die Fläche teilweise 
von Straßenverkehrslärm betroffen.    
Das im Nordwesten, über dem Lämmerspieler Weg hinweg, liegende Gebiet Bieberaue ist 
Vorranggebiet für Natur und Landschaft  und weist besonders wertvolle Biotope auf. Durch 
dieses führt auch der Regionalparkweg. Das Landschaftsbild ist sehr hochwertig und vielfäl-
tig.  
Der Bereich liegt in der Zone IIIB eines Trinkwasserschutzgebietes. 
 
B 2.2 Prognose und Bewertung  
 
Auswirkungen der bisherigen Planung 
 
Gebiet A: 
Das bislang als "Fläche für die Landbewirtschaftung" dargestellte Gebiet wird teilweise 
ackerbaulich genutzt. In den Randbereichen haben sich Ruderalfluren und Gehölzbestände 
mit den entsprechenden Funktionen für den Naturhaushalt und das Klima entwickelt. Die 
bisherige Darstellung verhindert eine Bebauung und Versiegelung der Flächen, sodass 
dadurch keine neuen Umweltbeeinträchtigungen vorbereitet werden. 
 
Gebiet B: 
Die Darstellung "Fläche für den Straßenverkehr" beinhaltet neben den Verkehrsflächen auch 
das Verkehrsgrün. Die Realnutzung der Planfläche ist zum großen Teil Verkehrsgrün. Die 
Darstellung als "Fläche für den Straßenverkehr" ermöglicht eine vollständige Versiegelung 
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der Fläche mit z.B. Parkplatzflächen, Straßen, Radwegen etc. mit den entsprechenden Aus-
wirkungen auf Boden, Wasser und Klima (Beeinträchtigung des natürlichen Bodens und sei-
ner natürlichen Bodenfunktionen, Verringerung der Versickerung von Oberflächenwasser, 
Verlust von Kaltluftproduktionsflächen, Verlust von Lebensräume für Flora und Fauna etc.). 
 
Gebiet C: 
Durch die geplante Bebauung werden Umweltbeeinträchtigungen wie Versiegelung von Flä-
chen, Verringerung der Niederschlagswasserversickerung und der Kaltluftproduktion sowie 
Verlust von Lebensräumen vorbereitet. 
 
Auswirkungen der Planänderung 
 
Aufgrund der geplanten Änderungen in den Gebieten A und B ist mit Umweltauswirkungen 
wie Versiegelung von Flächen, Verlust von Böden mit hoher Lebensraum- und Produktions-
funktion, Verringerung der Niederschlagswasserversickerung und der Kaltluftproduktion, Ver-
lust von Lebensräumen für Flora und Fauna, Veränderung des Orts- und Landschaftsbildes 
zu rechnen . 
 
Gebiet A und B: 
Die im Plangebiet vorhandenen Vegetationsstrukturen (Wiesen, Äcker, Gehölze, Ruderalflu-
ren und Gebüsche) werden vollständig beseitigt werden. Damit gehen auch Lebensräume für 
die Tierwelt verloren. Böden mit hoher Lebensraum- und/oder Archivfunktion werden versie-
gelt. Die Versickerungsmöglichkeit für Oberflächenwasser und die Grundwasserneubildung 
wird verringert und die klimabedeutsame Funktion der Fläche wird verändert.   
Ob Lebensräume von Arten beeinträchtigt werden, die dem Artenschutzrecht unterliegen, ist 
im weiteren Planverfahren zu klären.  
Die Bürobauten werden als massive Baukörper das Stadtrand- und Landschaftsbild verän-
dern, was jedoch aufgrund der ähnlichen Umgebungsbebauung nördlich der Strahlenberger-
straße und östlich der Planfläche nicht als erheblich eingestuft wird. Dem Hochwasserschutz 
ist durch bauliche Maßnahmen Rechnung zu tragen.  
Die Altfläche (Altablagerung) in der 100m Wirkzone ist laut Auskunft des Regierungspräsidi-
ums Darmstadt beim Hessischen Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG) mit dem Sta-
tus "Sanierung abgeschlossen" eingetragen. 
Bei Erdarbeiten ggf. auftretende Bodenfunde sind der hessenArchäologie oder der Unteren 
Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen.  
 
Gebiet C: 
Durch die geplante Änderung wird der Erhalt der unbebauten Fläche sichergestellt und somit 
sind keine negativen Umweltauswirkungen zu erwarten.  
 
FFH-Verträglichkeitsprüfung 
 
Gemäß § 34 Bundesnaturschutzgesetz sind Pläne und Projekte vor ihrer Zulassung auf ihre 
Verträglichkeit mit den Entwicklungs- und Erhaltungszielen von Natura 2000-Gebieten zu 
prüfen. In den maßgeblichen Gesetzen ist festgelegt, dass Flächennutzungspläne zu den zu 
prüfenden Plänen zählen. Natura 2000-Gebiete sind Gebiete nach der Flora-Fauna-Habitat-
Richtlinie oder der Europäischen Vogelschutzrichtlinie. 
Im Scoping-Verfahren zum RPS/RegFNP 2010 des Regionalverbandes wurde festgelegt, 
dass geplante Bauflächen innerhalb eines 1000 m-Radius um Natura 2000-Gebiete einer 
FFH-Prognose zu unterziehen sind, geplante Grünflächen (bis auf Sport) in einem 200 m-
Radius. 
Die Prüfung ergab keine derart betroffenen Flächen innerhalb dieser Abstandsbereiche.  
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B 2.3 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich  
 
Die durch die Planung zu erwartenden Umweltauswirkungen im Bereich Boden, Grundwas-
ser, Kleinklima, Flora und Fauna und Landschaftsbild sind durch entsprechende Festsetzun-
gen und Maßnahmen im Rahmen der konkretisierenden Planung weitgehend zu minimieren, 
so dass keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen durch die vorgesehene Ände-
rung entstehen. 
Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung und Bauplanung sollten Maßnahmen, die den 
o.g. Umweltauswirkungen entgegen wirken, vorgesehen werden wie: 
 
- Minimierung der Neuversiegelung 
- Begrenzung der überbaubaren Grundstücksfläche 
- Einsatz wasserdurchlässiger Baustoffe- oder Bauteile oder entsprechender Bauverfahren  
- Festsetzungen zum flächensparenden Bauen  
- Festsetzungen zur Wasserdurchlässigkeit von Grundstücksteilen  
- Maßnahmen zur Regenwasserbewirtschaftung  
- Rückführung von Niederschlagswasser in den Wasserkreislauf 
- Retention von Niederschlagswassers durch Dachbegrünung und Grünflächen 
- Begrünung der Grundstücksfreiflächen und Straßen, Festsetzung von Vegetationsflächen  
- Gehölzpflanzungen zur Eingrünung, Fassaden- und Dachbegrünungen   
- Festsetzung von Maßnahmenflächen und Ausgleichsflächen 
- Rodung von Gehölzen außerhalb der Brutsaison von Vögeln 
- Maßnahmen wie die Ausrichtung von zu errichtenden Gebäuden im Sinne eines ungestör-
ten Kaltluftabflusses  
- Hochwasserschutz durch entsprechende Bauvorsorge 
- Maßnahmen des aktiven und passiven Lärmschutzes  
- Hinweis zum Schutz von ggf. auftretenden Bodendenkmälern   
- Bodenschutzmaßnahmen: 
Nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen des Bodens und seiner natürlichen Funkti-
onen sind gemäß Eingriffsregelung des Bundesnaturschutzgesetzes zu kompensieren. Der 
Regionale Flächennutzungsplan kann hierfür lediglich eine Rahmensetzung treffen - z.B. 
über die Darstellung der „Ökologisch bedeutsamen Flächennutzung“. Die konkrete Planung 
und Durchführung der Kompensationsmaßnahmen selbst ist im Zuge der Bauleitplanung 
bzw. der Fachplanung zu leisten. Dafür geeignet sind insbesondere Böden mit geringem 
Funktionserfüllungsgrad, wobei zwischen Eingriff und Ausgleich kein räumlicher Zusammen-
hang bestehen muss. Zu den bevorzugten Maßnahmen zählen z.B. Entsiegelung, Rekultivie-
rung von Abbaustätten, Altablagerungen usw., Abtrag von Aufschüttungen, Verfüllungen 
usw., Schadstoffbeseitigung, Bodenreinigung, Oberbodenauftrag, Bodenlockerung, erosi-
onsmindernde Maßnahmen, Wiedervernässung ehemals nasser oder feuchter Standorte 
oder Aufwertung ackerbaulich bewirtschafteter Fläche durch Extensivierung.  
- Identifizierung und Sicherung wertvoller, empfindlicher und / oder nicht benötigter Boden-
flächen während der Bauphase 
- Wiederherstellung baulich temporär genutzter Bodenflächen 
- Fachgerechte Verwertung von Bodenaushub (getrennte Lagerung von Ober- und Unterbo-
den, Vermeidung von Vernässung und Verdichtung, Wiedereinbau) 
- Vermeidung stofflicher Belastungen des Bodens und des Grundwassers bei den Bauaus-
führungen  
- Aufgrund der Vorhabensgröße wird die Durchführung einer bodenkundlichen Baubegleitung 
empfohlen. 
  
Durch die oben genannten Festsetzungen von Vermeidungs- und Verminderungsmaßnah-
men sowie Pflanzgeboten auf der Bebauungsplanebene können die Eingriffe innerhalb der 
Gebiete A und B nur begrenzt ausgeglichen werden. Eine Kompensation durch naturschutz-
rechtliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wird außerhalb des Änderungsbereiches auf 
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einer von der Stadt Offenbach bereitgestellten Fläche in Bürgel erfolgen. Die betroffenen 
Fläche soll auf der Grundlage der im Juli 2006 von der Stadt Offenbach beschlossenen "Frei-
raumentwicklungskonzeption Bürgel-Rumpenheim Mainbogen einschließlich Kuhmühltal" 
entwickelt werden. Demnach ist dort eine Mainufernaturierung vorgesehen. 
 
B 2.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 
 
Das Gebiet Kaiserlei soll entsprechend dem Rahmenplan 2013 zu einem Standort für Büro- 
und Dienstleistungsnutzungen entwickelt werden. Eine Wohnnutzung ist dabei auszuschlie-
ßen. Für Büro- und Dienstleistungsnutzungen besteht in der Stadt Offenbach ein hoher Be-
darf an Flächen, der nicht durch leerstehende Büroflächen oder die Umnutzung anderer Flä-
chen im Innenbereich gedeckt werden kann.     
 
Durch seine Lage im Zentrum der Rhein-Main-Region und durch die direkte Anbindung an 
die Autobahn BAB 661 und den S-Bahn-Anschluss, stellt das Kaiserleigebiet einen integrier-
ten Standort dar, der für Büro- und Dienstleistungsnutzungen gut geignet ist. Mit der Stadt 
Frankfurt wurde zudem ein Vertrag geschlossen, um das Kaiserleigebiet an der Grenze bei-
der Städte gemeinsam zu entwickeln. Der Standort gewinnt so eine überörtliche Bedeutung 
für das Angebot an Flächen für gewerbliche Nutzungen. Ein Teilbereich der Gesamtplanung 
ist bereits realisiert bzw. in der Umsetzung. 
 
Wesentlicher Bestandteil der Planung ist der Anschluss der Kaiserlei-Promenade an die 
Strahlenbergerstraße im Westen des Geltungsbereichs. Erst durch diesen Anschluss werden 
die in Ost-West-Richtung verlaufenden Verkehrsströme getrennt und der Um- bzw. Rückbau 
des Kaiserleikreisels verkehrlich ermöglicht. Dieser Umbau versetzt die Stadt Offenbach in 
die Lage, die ehemaligen Verkehrsflächen im Kreiselinneren zu überplanen. Dies entspricht 
dem Vermeidungsgebot, insbesondere auch im Hinblick auf den sparsamen Umgang mit 
Grund und Boden und auf den Vorrang der Innenentwicklung und der Wiedernutzbarma-
chung von Flächen gemäß § 1a (2) BauGB.    
 
Die weiteren Brach- oder Konversionsflächen im Innenbereich der Stadt Offenbach werden 
derzeit vorzugsweise als Standorte für Wohnnutzungen entwickelt, denn der Druck auf den 
Wohnungsmarkt im gesamten Rhein-Main-Gebiet ist besonders hoch und vor allem integrier-
te Wohnstandorte mit guter infrastruktureller Ausstattung sind gefragt.    
 
Des Weiteren versucht die Stadt Offenbach, nicht mehr genutzte Industriestandorte für pro-
duzierendes Gewerbe vorzuhalten. Vor allem für diese Nutzungen stehen bekanntermaßen 
kaum mehr Flächen zur Verfügung.   
 
Anderweitige Planungsmöglichkeiten kommen daher nicht in Frage.  
 
B 3. Zusätzliche Angaben 
 
B 3.1 Prüfverfahren 
 
Das verwendete Prüfverfahren ist in Umfang, Detaillierungsgrad und Methodik identisch mit 
den in Kapitel 3.1 des Umweltberichtes zum RPS/RegFNP 2010 beschriebenen Prüfverfah-
ren. Zur Anwendung kommen insbesondere die darin beschriebenen Teilverfahren zur Prü-
fung von Einzelflächen (Einzelprüfung) und zur Prognose der Natura 2000-Verträglichkeit. 
Dabei sind keine Probleme mit technischen Verwaltungsvorschriften (z.B. TA Lärm, TA Luft) 
oder anerkannten Regelwerken der Technik (z.B. DIN 18005 Teil I, Schallschutz im Städte-
bau) aufgetreten. 
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Für die Einzelprüfung wurde ein auf dem Programm ArcMap (GIS) beruhendes Abfrage-, 
Dokumentations- und Erstbewertungsinstrumentarium entwickelt, mit dem alle relevanten 
Umweltbelange ermittelt und in die weiter eingrenzende, verbal-argumentative Bewertung 
eingebracht werden können. Die Einzelprüfung bezieht sich auf geplante Einzelvorhaben 
bzw. auf die geplante Änderung des RPS/RegFNP 2010. 
 
Insgesamt werden die Auswirkungen der Planung auf sieben verschiedene Schutzgüter (Ge-
sundheit des Menschen/Bevölkerung, Tiere und Pflanzen/Biologische Vielfalt, Boden, Was-
ser, Luft und Klima, Landschaft, Kultur- und Sachgüter) sowie Wechselwirkungen und 42 
meist gebietsbezogene Umweltthemen untersucht. Hierzu zählen sowohl Gebiete hoher 
Umweltqualität, die negativ oder positiv beeinflusst werden können, als auch Vorbelastun-
gen, die die Planung selbst beeinträchtigen können. Ein Teil dieser Umweltthemen ist zu-
sätzlich mit starken rechtlichen Bindungen belegt, die sich für bestimmte Planungen als 
Restriktion erweisen können. Für einzelne Umweltthemen wurden darüber hinaus so ge-
nannte „Erheblichkeitsschwellen“ definiert, bei deren Überschreiten mit voraussichtlichen 
erheblichen Umweltauswirkungen zu rechnen ist. 
 
Die Prüfung der Natura 2000-Verträglichkeit wird auf die erste Verfahrensstufe, die Progno-
se, begrenzt. In der Prognose erfolgt eine überschlägige Bewertung, ob erhebliche Beein-
trächtigungen der Entwicklungs- und Erhaltungsziele eines Natura-2000 Gebietes oder sei-
ner maßgeblichen Bestandteile durch die Planung offensichtlich auszuschließen sind. Die 
Prognose ist auf die Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung ausgerichtet. Diese gibt nur 
die Grundzüge der angestrebten Bodennutzung wieder. Auf der Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung ist eine weitere Prognose anhand der dann konkretisierten Planungsziele 
durchzuführen. 
 
B 3.2 Geplante Überwachungsmaßnahmen (Monitoring) 
 
Das Konzept zum Monitoring ist Bestandteil des Umweltberichtes des RPS/RegFNP 2010. 
Die Bauämter der Gemeinden werden gebeten, jährlich zu der Umsetzung der 
RPS/RegFNP-Änderung, insbesondere bei wesentlichen Abweichungen zur Beschlusslage 
oder erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt zu berichten. Der Regionalverband Frank-
furtRheinMain behält sich vor, fallweise aufgrund solcher Berichte die betroffenen Träger 
öffentlicher Belange anzuhören. 
 
B 3.3 Zusammenfassung 
 
Die Änderungen dienen der Erweiterung des Kaiserleigebietes im Westen (Gebiet A) und die 
Bebauung des zurückgebauten Kaiserleikreisels im Osten (Gebiet B).   
Durch die Neuausweisung von Bauflächen auf bisher als "Fläche für die Landbewirtschaf-
tung" dargestellten Flächen (Gebiet A) und auf Verkehrsgrün (Gebiet B) kommt es zu negati-
ve Auswirkungen, die durch entsprechende Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Än-
derungsbereichs ausgeglichen werden müssen.   
Hinsichtlich der betroffenen Umweltbelange und der Kompensationsmaßnahmen sind im 
weiteren Bebauungs- und Änderungsverfahren vertiefte Untersuchungen erforderlich. Die 
Ergebnisse sind bei der weiteren Planung zu berücksichtigen und entsprechende Maßnah-
men vorzusehen.  
 
B 3.4 Datenblatt PlanUP 
 
Die Datenblätter bilden die Datengrundlage für den vorliegenden Umweltbericht und können 
beim Regionalverband FrankfurtRheinMain eingesehen werden. 
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2. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010
für die Stadt Offenbach am Main, Stadtteile Innenstadt und Bieber
Gebiet A: "Kaiserlei-Promenade/West"
Gebiet B: "Kaiserleikreisel"
Gebiet C: "Bieber Waldhof West"

Beschluss über die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie die
Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB, Behandlung der Stellungnahmen

Stellungnehmer: Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement
Darmstadt
Gruppe: TöB

002_OFF_B-00950

Dokument vom: 21.08.2014
Dokument-Nr.: S-02255

Diese BE kommt in 1 Dokument(en) vor.

Stellungnahme:

Es bestehen weiterhin grundsätzlich keine Einwände gegen das oben genannte Änderungsverfahren. Mit unserer
Stellungnahme vom 24. April 2014, mit dem Aktenzeichen "34 c 2_BE 7.2 Sc_14-3088/14-3089 (2)", haben wir
unsere Bedenken im Rahmen der oben genannten 2. Änderung des Regionalplans Südhessen bereits geäußert. Die
in der ersten Stellungnahme vorgebrachten Hinweise sind weiterhin zu beachten. Insbesondere die Fragestellung
der Unterbauung der A 661 ist noch nicht abschließend geklärt und wird im Rahmen des sich noch in der Aufstellung
befindlichen Bebauungsplanes Nr. 614A thematisiert. Darüber hinaus stehen die Stadt Offenbach und Hessen Mobil
in engem Kontakt in Bezug auf die offenen Punkte im Zusammenhang mit dem Projekt "Umbau Kaiserlei".

Folgende Bedenken wurden im Schreiben vom 24.04.2014 vorgebracht:

Gegen die 2. Änderung des Regionalplans Südhessen / Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die Stadt
Offenbach am Main bestehen seitens Hessen Mobil grundsätzlich keine Einwände.

Die im Folgenden erläuterten Einwände mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen (A)
und Hinweise (B) wurden im Rahmen der Bebauungsplanverfahren 614 A bzw. 610 der Stadt Offenbach am 28.
Februar 2014 bereits vorgebracht und werden an dieser Stelle nochmals erwähnt, da sich die Flächen der
Regionalplanänderung teilweise mit denen der Bebauungspläne überschneiden.

(A) Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen: Beachtung der 40 m
Bauverbotszone gemäß 9 FstrG

Die Planentwürfe der oben genannten Bebauungspläne sehen zumindest entlang der Rampen der BAB 661
Bebauung innerhalb der gemäß § 9 Abs. 1 FStrG 40 m breiten Bauverbotszone vor (im Plan beträgt der Abstand
zum Rand der befestigten Fahrbahn ca. 25 m). Hessen Mobil gestattet gemäß § 9 Abs. 8 FStrG die Unterschreitung
der Bauverbotszone auf 25 m unter dem Vorbehalt, dass folgende Vorgaben eingehalten werden:
Eine Querschnittsverbreiterung der A 661 muss gewährleistet bleiben.
Die blockartige Bebauung entlang der A 661 ist geeignet, einen wirksamen Lärmschutz für die von der A 661
ausgehenden Emissionen darzustellen.

(B) Hinweise

In denen in der Aufstellung befindlichen Bebauungsplänen 614 A bzw. 610 der Stadt Offenbach wird in der
dazugehörigen Mikrosimulation von einer Buswendeschleife und Busparkplätzen unter der Autobahn A 661
ausgegangen. Dies ist nicht möglich. Dagegen steht die Stützenstellung der Autobahnbrücke, die eine solche
Nutzung aus Platzgründen ausschließt. Darüber hinaus wird vom Bund bisher eine Nutzung dieser Fläche
ausgeschlossen. Von einer Unterbauung der Kaiserleibrücke ist daher in jedem Fall abzusehen, da sie sowohl für
die Nutzer als auch für den Baulastträger der Brücke Nachteile, Erschwernisse und Risiken birgt.

Eine Blendwirkung der Fahrzeuge auf der BAB A 661 muss ausgeschlossen werden.

Gegen den Straßenbaulastträger von klassifizierten Straßen bestehen keine Ansprüche auf Durchführung von
Schutzmaßnahmen aufgrund des BlmSchG. Eventuell vorzunehmende Lärmschutzmaßnahmen sind mit Hessen
Mobil abzustimmen und gehen zu Lasten der Stadt Offenbach.
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Behandlung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Begründung:

Die unter Punkt (A) und (B) vorgebrachten Einwendungen/Hinweise sind im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens
zu beachten.

Der Regionalplan Südhessen/Regionaler Flächennutzungsplan 2010 (RPS/RegFNP 2010) beschränkt sich auf die
Grundzüge der Planung. Die Einhaltung der Bauverbots- und Baubeschränkungszonen im Verlauf von
Bundesstraßen sind auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung zu berücksichtigen. Auch ggf. Festsetzungen
zum Lärm- und Emissionsschutz sind im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens zu klären.

Aufgrund des vorgegebenen Maßstabes (1: 50.000) des RPS/RegFNP 2010 werden nur Verkehrstrassen von
überörtlicher Bedeutung dargestellt. Die Abwägung und Darstellung der örtlichen Erschließung (Buswendeschleife
und Busparkplätze unter der Autobahn) sind nicht Inhalt des RPS/RegFNP 2010.
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2. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010
für die Stadt Offenbach am Main, Stadtteile Innenstadt und Bieber
Gebiet A: "Kaiserlei-Promenade/West"
Gebiet B: "Kaiserleikreisel"
Gebiet C: "Bieber Waldhof West"

Beschluss über die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie die
Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB, Behandlung der Stellungnahmen

Stellungnehmer: Regierungspräsidium Darmstadt III 31.2
Gruppe: TöB

002_OFF_B-00951

Dokument vom: 04.09.2014
Dokument-Nr.: S-02270

Diese BE kommt in 1 Dokument(en) vor.

Stellungnahme:

Grundwasserschutz/Wasserversorgung

Hinweise: Die Bauleitplanung muss wasserwirtschaftliche Belange angemessen berücksichtigen. Gewährleistet
werden müssen eine qualitativ und quantitativ ausreichende Wasserversorgung und ein ausreichender Schutz des
Grundwassers. Die Bauleitplanung ersetzt nicht ggfs. erforderliche eigene wasserrechtliche Zulassungen, z. B. für
bauzeitige Grundwasserhaltungen oder für mögliche Barrierewirkungen von Gebäuden im Grundwasser. Die
planaufstellende Kommune hat in eigener Verantwortung sicherzustellen, dass die Versorgungssicherheit der
öffentlichen Wasserversorgung dauerhaft für die künftige Bebauung im Rahmen der bestehenden wasserrechtlichen
Zulassungen gewährleistet ist und eine ausreichende Löschwassermenge bereitgestellt werden kann. Die Gebiete A
und B befinden sich in keinem beantragten oder festgesetzten Trinkwasser-oder Heilquellenschutzgebiet. Das
Gebiet C liegt in der Zone III B eines Trinkwasserschutzgebietes.

Behandlung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Begründung:

Die Hinweise zur Wasserversorgung, zum Schutz des Grundwassers und zu wasserrechtlichen Zulassungen
betreffen nicht die Ebene der regionalen Flächennutzungsplanung.
Diese Aspekte müssen in dem parallel zum vorliegenden Änderungsverfahren laufenden Bebauungsplan-Verfahren
behandelt werden.
Im Umweltbericht des vorliegenden Änderungsverfahren wird unter Punkt B 2.1 "Bestandsaufnahme" ausgeführt,
dass nur das Gebiet C "Bieber Waldhof West" (Ausgleichsfläche) in der Zone III B eines Trinkwasserschutzgebietes
liegt.



Seite 1 von 1

2. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010
für die Stadt Offenbach am Main, Stadtteile Innenstadt und Bieber
Gebiet A: "Kaiserlei-Promenade/West"
Gebiet B: "Kaiserleikreisel"
Gebiet C: "Bieber Waldhof West"

Beschluss über die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie die
Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB, Behandlung der Stellungnahmen

Stellungnehmer: Regierungspräsidium Darmstadt III 31.2
Gruppe: TöB

002_OFF_B-00952

Dokument vom: 04.09.2014
Dokument-Nr.: S-02270

Diese BE kommt in 1 Dokument(en) vor.

Stellungnahme:

Bodenschutz Ost
Vorsorgender Bodenschutz
Bei der in den Unterlagen mit Buchstabe A ausgewiesenen Fläche gehen durch die geplante Bebauung
Bodenfunktionen endgültig verloren, die folgerichtig einen Ausgleich erfordern. Als Ausgleichsmaßnahme ist die
Fläche C ausgewiesen, die zwar planerisch als Wohngebiet vorgesehen ist, aber tatsächlich bis heute
landwirtschaftlich genutzt wird. Die Änderung von "Wohnbaufläche, geplant" in "Fläche für die Landbewirtschaftung"
wird als Ausgleichsmaßnahme dargestellt. Die rechtliche Zulässigkeit diesbezüglich wäre m. E. zu prüfen. Dies liegt
jedoch nicht in der Zuständigkeit der Bodenschutzbehörde. Bezüglich der überplanten Fläche B (Kaiserleikreisel)
wird auf S. 25 aufgezeigt, dass verbliebene Bodenfunktionen der anthropogen vorbelasteten Böden durch die
geplanten Verkehrsflächen und weiterer Bebauung ebenfalls verloren gehen. Die Eingriffe können innerhalb der
Fläche nur begrenzt ausgeglichen werden. Eine Kompensation ist erforderlich, jedoch für die Fläche B nicht
formuliert. Dies ist in der weiteren Planung zu berücksichtigen.

Behandlung:

Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt.

Begründung:

Der in der vorliegenden RPS/RegFNP-Änderung vorgenommene Flächenausgleich (Fläche C für Fläche A) ist nicht
der naturschutzrechtliche Ausgleich, welcher auf der Bebauungsplanebene erfolgt. Hierbei handelt es sich um das
Flächenausgleichskonzept des Regionalverbandes. Für die Anwendung des Flächenausgleiches bilden die im
RPS/RegFNP 2010 dargestellten und im Text (Gemeindeteil) bilanzierten geplanten Bauflächen den Rahmen für
weitere Flächeninanspruchnahmen, der nicht überschritten werden soll. Deshalb wird bei der Neuausweisung von
Bauflächen darauf geachtet, dass an anderer Stelle im Gemeindegebiet geplante Bauflächen zurückgenommen
werden. Als Ausgleich angenommen werden geplante Bauflächen, in der Regel am Ortsrand, deren Rücknahme
somit eine künftige Versiegelung zumeist landwirtschaftlicher Nutzfläche vermeidet.
Der Umweltbericht wird im Zusammenhang mit dem naturschutzrechtlichen Ausgleich unter Punkt B 2.3
"Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich" wie folgt ergänzt: "Eine Kompensation durch
naturschutzrechtliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wird außerhalb des Änderungsbereiches auf einer von der
Stadt Offenbach bereitgestellten Fläche in Bürgel erfolgen. Die betroffenen Fläche soll auf der Grundlage der im Juli
2006 von der Stadt Offenbach beschlossenen "Freiraumentwicklungskonzeption Bürgel-Rumpenheim Mainbogen
einschließlich Kuhmühltal" entwickelt werden. Demnach ist dort eine Mainufernaturierung vorgesehen".

Änderungsbedarf:
Texte/Umweltbericht



Seite 1 von 1

2. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010
für die Stadt Offenbach am Main, Stadtteile Innenstadt und Bieber
Gebiet A: "Kaiserlei-Promenade/West"
Gebiet B: "Kaiserleikreisel"
Gebiet C: "Bieber Waldhof West"

Beschluss über die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie die
Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB, Behandlung der Stellungnahmen

Stellungnehmer: Regierungspräsidium Darmstadt III 31.2
Gruppe: TöB

002_OFF_B-00953

Dokument vom: 04.09.2014
Dokument-Nr.: S-02270

Diese BE kommt in 1 Dokument(en) vor.

Stellungnahme:

Hinweise:
Das Hessische Altlasten- und Bodenschutzgesetz - HAltBodSchG - gibt auf der Grundlage des Bundes-
Bodenschutzgesetzes mit § 1 als öffentlich-rechtliche Ziele der Vorsorge folgendes vor: Die Vorsorge gegen das
Entstehen schadstoffbedingter schädlicher Bodenveränderungen, den Schutz der Böden vor Erosion, Verdichtung
und vor anderen nachteiligen Einwirkungen auf die Bodenstruktur, einen sparsamen und schonenden Umgang mit
dem Boden, unter anderem durch Begrenzung der Flächeninanspruchnahme und Bodenversiegelung auf das
notwendige Maß. Im Rahmen der Bauleitplanung sind diese Vorgaben in ausreichendem Maße zu würdigen und
abzuwägen. Auf die "Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von Bodenschutzbelangen in der Abwägung und
Umweltprüfung nach BauGB in Hessen" des hessischen Umweltministeriums vom Februar 2011 und auf die
Möglichkeit, über den Bodenviewer des HLUG weitere Informationen zu erhalten, wird verwiesen.

Behandlung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Begründung:

Im Rahmen seiner Dienstleistungen für Verbandsmitglieder erstellt der Regionalverband FrankfurtRheinMain
generell eine Strategische Umweltprüfung (SUP). Das automatisierte Verfahren zur Prüfung der Auswirkungen des
Planungsvorhabens auf bestimmte Schutzgüter und ausgewählte Umweltthemen wenden wir auch bei einer
Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans an. Die Angaben zum Boden basieren auf den Digitalen
Bodendaten 1 : 50.000 des Hessischen Landesamtes für Geologie (HLUG) einschließlich zugehöriger
Bewertungsmethoden.

Detaillierte Aussagen zu den Auswirkungen der Planung auf den Boden und seine Funktionen sowie zu Maßnahmen
zur Vermeidung, Minimierung oder Kompensation von Beeinträchtigungen erfolgen im parallel laufenden
Bebauungsplan-Verfahren, da sie erst auf dieser Ebene anhand der vorgesehenen Festsetzungen konkreter
abzuschätzen sind.

Der Umweltbericht enthält bereits auf der Ebene der regionalen Flächennutzungsplanung mögliche Aussagen zu
Kompensationsmaßnahmen gemäß der genannten Arbeitshilfe.
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2. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010
für die Stadt Offenbach am Main, Stadtteile Innenstadt und Bieber
Gebiet A: "Kaiserlei-Promenade/West"
Gebiet B: "Kaiserleikreisel"
Gebiet C: "Bieber Waldhof West"

Beschluss über die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie die
Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB, Behandlung der Stellungnahmen

Stellungnehmer: Regierungspräsidium Darmstadt III 31.2
Gruppe: TöB

002_OFF_B-00954

Dokument vom: 04.09.2014
Dokument-Nr.: S-02270

Diese BE kommt in 1 Dokument(en) vor.

Stellungnahme:

Hinweise (nachsorgender Bodenschutz)
Die in den Unterlagen genannte Altablagerung (im Umkreis von 100 m der Fläche B) mit der AF-Nr. 413.000.000-
000.052 ist in der hessischen Altflächendatei mit dem Status "Sanierungsverfahren abgeschlossen" eingetragen.
Werden bei der weiteren Planung Erkenntnisse über schädliche Bodenveränderungen gewonnen, sind diese gemäß
§ 4 Abs. 1 Hessisches Altlasten und Bodenschutzgesetzes (HAltBodSchG) der zuständigen Bodenschutzbehörde,
dem Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt, Dezernat 41.1, mitzuteilen und
mit dieser das weitere Vorgehen abzustimmen.

Behandlung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Begründung:

Im Umweltbericht ist unter den Punkten B 2.1 "Bestandsaufnahme" ein entsprechender Hinweis vorhanden: "... und
mit dem Status "Sanierungsverfahren abgeschlossen" eingetragen ist."
Der Hinweis zur Mitteilungspflicht an die zuständige Bodenschutzbehörde betrifft nicht die Ebene der regionalen
Flächennutzungsplanung.
Er ist im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung bzw. Bauausführung zu beachten.
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2. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010
für die Stadt Offenbach am Main, Stadtteile Innenstadt und Bieber
Gebiet A: "Kaiserlei-Promenade/West"
Gebiet B: "Kaiserleikreisel"
Gebiet C: "Bieber Waldhof West"

Beschluss über die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie die
Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB, Behandlung der Stellungnahmen

Stellungnehmer: Regierungspräsidium Darmstadt III 31.2
Gruppe: TöB

002_OFF_B-00955

Dokument vom: 04.09.2014
Dokument-Nr.: S-02270

Diese BE kommt in 1 Dokument(en) vor.

Stellungnahme:

Kommunales Abwasser
Für das Gebiet der Stadt Offenbach werden derzeit ein neuer Generalentwässerungsplan und eine neue SMUSI-
Berechnung erstellt. Es ist davon auszugehen, dass die Plangebiete entsprechend Ihrer zukünftigen Nutzung darin
berücksichtigt werden. Die Ableitung des Schmutz- bzw. Mischwassers erfolgt im Rahmen der mit der Stadt
Frankfurt getroffenen Vereinbarung zur Kläranlage in Ffm-Niederrad. Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens sind
verbindliche Aussagen zur Abwasserableitung zu treffen. Gegen die gepl. Änderungen auf den Teilflächen A, B und
C des Flächennutzungsplanes der Stadt Offenbach bestehen aus abwassertechnischer Sicht keine grundsätzlichen
Bedenken.

Behandlung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Begründung:

Der Hinweis ist für das laufende Änderungsverfahren nicht von Belang. Er ist im Rahmen der verbindlichen
Bauleitplanung, das heißt im parallel laufenden Bebauungsplan-Verfahren, und bei der Umsetzung konkreter
Maßnahmen zu beachten.



Seite 1 von 1

2. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010
für die Stadt Offenbach am Main, Stadtteile Innenstadt und Bieber
Gebiet A: "Kaiserlei-Promenade/West"
Gebiet B: "Kaiserleikreisel"
Gebiet C: "Bieber Waldhof West"

Beschluss über die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie die
Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB, Behandlung der Stellungnahmen

Stellungnehmer: Regierungspräsidium Darmstadt III 31.2
Gruppe: TöB

002_OFF_B-00956

Dokument vom: 04.09.2014
Dokument-Nr.: S-02270

Diese BE kommt in 1 Dokument(en) vor.

Stellungnahme:

Immissionsschutz
Gebiet A: "Kaiserlei-Promenade/West"
Von Seiten des Immissionsschutzes bestehen gegen die beabsichtigte Planung keine grundsätzlichen Bedenken.

Gebiet B: "Kaiserleikreisel"
Von Seiten des Immissionsschutzes bestehen gegen die beabsichtigte Planung Bedenken. Die
immissionsschutzrechtlichen Belange wurden im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens zum Bebauungsplan Nr.
614A, An der BAB 661 - Zwischen Strahlenbergerstraße und Berliner Straße, mit einem Schallschutzgutachten
geprüft. In Bezug auf die detailliertere Planung verweise ich auf meine Stellungnahme zum Bebauungsplan.

Gebiet C: "Bieber Waldhof West"
Von Seiten des Immissionsschutzes bestehen gegen die beabsichtigte Planung keine grundsätzlichen Bedenken.

Behandlung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Begründung:

Die Hinweise betreffen die verbindliche Planungsebene. In dem parallel zum Änderungsverfahren des Regionalplans
Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 laufenden Bebauungsplan-Verfahren werden diese Aspekte
von der Stadt Offenbach behandelt
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2. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010
für die Stadt Offenbach am Main, Stadtteile Innenstadt und Bieber
Gebiet A: "Kaiserlei-Promenade/West"
Gebiet B: "Kaiserleikreisel"
Gebiet C: "Bieber Waldhof West"

Beschluss über die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie die
Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB, Behandlung der Stellungnahmen

Stellungnehmer: Fraport AG Rechtsangelegenheiten und Verträge
Gruppe: TöB

002_OFF_B-00957

Dokument vom: 10.09.2014
Dokument-Nr.: S-02290

Diese BE kommt in 1 Dokument(en) vor.

Stellungnahme:

Zur o.a. Bauleitplanung verweisen wir auf unsere bereits im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgegebene Stellungnahme vom 29.04.2014.

Stellungnahme vom 29.04.2014:

Gebiete A und B
Die Planungsgebiete liegen innerhalb der Bauhöhenbeschränkung des Bauschutzbereiches gemäß § 12 LuftVG und
zwar innerhalb der Anflugsektoren 25C und 25L im Umkreis von 10 Kilometern bis 15 Kilometern Halbmesser um
die Startbahnbezugspunkte 1 und 2. Die Zustimmung der Luftfahrtbehörde ist erforderlich wenn die Bauwerke die
Höhe von 100 Metern (Höhe bezogen auf die Startbahnbezugspunkte der Lande-/Startflächen von 100 müNN)
überschreiten (§ 12 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2b) LuftVG).

Sofern die zulässigen Höhen nicht überschritten werden, bestehen gegen die angestrebte Nutzung hinsichtlich der
uneingeschränkten Anfliegbarkeit und der Hindernisfreiheit des Verkehrsflughafens Frankfurt/Main keine Bedenken.

Die Plangebiete befinden sich zudem im Lärmschutzbereich, der gemäß § 4 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes zum
Schutz gegen Fluglärm durch die Verordnung über die Festsetzung des Lärmschutzbereichs für den
Verkehrsflughafen Frankfurt Main vom 30.09.2011 (GVBI 2011, 438) festgesetzt wurde, und zwar innerhalb der Tag-
Schutzzone 2, in denen Krankenhäuser, Altenheime, Erholungsheime, Schulen, Kindergärten und ähnliche in
gleichem Maße schutzbedürftige Einrichtungen nicht errichtet werden dürfen.

Die Plangebiete liegen schließlich innerhalb des im Regionalen Flächennutzungsplan vom 17.10.2011 (StAnz 2011,
1311) ausgewiesenen, den Verkehrsflughafen Frankfurt Main umgebenden Siedlungsbeschränkungsgebiets, in dem
die Ausweisung neuer Wohnbauflächen und Mischgebiete im Rahmen der Bauleitplanung nicht zulässig ist.

Gebiet C
Demgegenüber liegt das Gebiet C sowohl außerhalb der Bauhöhenbeschränkung des Bauschutzbereiches gemäß §
12 LuftVG als auch außerhalb des Hindernisinformationsbereiches (HIB) gemäß § 18b LuftVG. Gegen die in Rede
stehende Planung bestehen hinsichtlich der uneingeschränkten Anfliegbarkeit und der Hindernisfreiheit des
Verkehrsflughafens Frankfurt Main keine Bedenken.

Das Plangebiet liegt zudem außerhalb des Lärmschutzbereichs, der gemäß § 4 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes zum
Schutz gegen Fluglärm durch die Verordnung über die Festsetzung des Lärmschutzbereichs für den
Verkehrsflughafen Frankfurt Main vom 30.09.2011 (GVBI 2011, 438) festgesetzt wurde, und außerhalb des im
Regionalen Flächennutzungsplan vom 17.10.2011 (StAnz 2011, 1311) ausgewiesenen, den Verkehrsflughafen
Frankfurt Main umgebenden Siedlungsbeschränkungsgebiets, in dem die Ausweisung neuer Wohnbauflächen und
Mischgebiete im Rahmen der Bauleitplanung nicht zulässig ist.

Behandlung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Begründung:
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Die Hinweise zur Bauhöhenbeschränkung des Bauschutzbereiches gemäß § 12 LuftVG sind im Rahmen der
verbindlichen Bauleitplanung sowie der Bauplanung zu beachten.

Die Änderungsgebiete A und B liegen im Lärmschutzbereich (Tag-Schutzzone 2) gemäß des Gestzes zum Schutz
gegen Fluglärm (FlugLärmG). Krankenhäuser, Altenheime, Erholungsheime, Schulen, Kindergärten und ähnliche im
gleichem Maße schutzbedürftige Einrichtungen dürfen dort nicht errichtet werden (§ 5 FlugLärmG). Da das
Änderungsgebiet A als "Gewerbliche Baufläche" dargestellt werden soll, ist es nicht von den Bauverboten betroffen.
Änderungsgebiet B wird als "Gemischte Baufläche" dargestellt. Die Bauverbote sind auf der Ebene der
verbindlichen Bauleitplanung zu berücksichtigen.
In den Entwürfen der Bebauungspläne der Stadt Offenbach am Main Nr. 610 "Strahlenbergerstraße West" und Nr.
614A "An der BAB 661 - zwischen Strahlenbergerstraße und Berliner Straße" wird unter Punkt 5.
"Planungsrechtliche Situation", Unterpunkt "Fluglärmgesetz/Lärmschutzbereichsverordnung" ausgeführt, dass "in
Konflikt stehende Nutzungen ausgeschlossen sind".

Bezüglich der Lage im Siedlungsbeschränkungsgebiet wird auf die Ausführungen in Kapitel 3.4.4 des RPS/RegFNP
2010 sowie auf Punkt A 4 der Begründung zur 2. Änderung des RPS/RegFNP 2010 für die Stadt Offenbach am
Main verwiesen, die darlegen, dass Flächen innerhalb des Siedlungsbestandes für städtebauliche
Umstrukturierungsmaßnahmen von dieser Regelung unberührt bleiben.
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2. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010
für die Stadt Offenbach am Main, Stadtteile Innenstadt und Bieber
Gebiet A: "Kaiserlei-Promenade/West"
Gebiet B: "Kaiserleikreisel"
Gebiet C: "Bieber Waldhof West"

Beschluss über die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie die
Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB, Behandlung der Stellungnahmen

Stellungnehmer: Regierungspräsidium Darmstadt III 31.2
Gruppe: TöB

002_OFF_B-00958

Dokument vom: 04.09.2014
Dokument-Nr.: S-02270

Diese BE kommt in 1 Dokument(en) vor.

Stellungnahme:

Aus Sicht des Kampfmittelräumdienstes verweise ich auf meine Stellungnahme, die Ihnen per E-Mail vom 1. Mai
2014 zugegangen ist.

Folgende Stellungnahme ist in der frühzeitigen Beteiligung vom Stellungnehmer abgegeben worden:

Gebiet A: "Kaiserlei-Promenade/West" und Gebiet B: "Kaiserleikreisel"

Die Auswertung der beim Kampfmittelräumdienst vorliegenden Kriegsluftbilder hat ergeben, dass sich das im
Lageplan näher bezeichnete Gelände in einem Bombenabwurfgebiet befindet.
Vom Vorhandensein von Kampfmitteln auf solchen Flächen muss grundsätzlich ausgegangen werden.
Eine systematische Überprüfung (Sondieren auf Kampfmittel, ggf. nach Abtrag des Oberbodens) ist daher vor
Beginn der geplanten Bauarbeiten und Baugrunduntersuchungen auf den Grundstücksflächen erforderlich, auf
denen bodeneingreifende Maßnahmen stattfinden. Hierbei soll grundsätzlich eine EDV-gestützte Datenaufnahme
erfolgen.
Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie sich bescheinigen lassen, dass die Kampfmittelräumarbeiten nach dem
neuesten Stand der Technik durchgeführt wurden. Der Bescheinigung ist ein Lageplan beizufügen, auf dem die
untersuchten Flächen dokumentiert sind. Weiterhin ist das verwendete Detektionsverfahren anzugeben.
Für die Dokumentation der Räumdaten beim Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen wurde das Datenmodul
KMIS-R entwickelt. Wir bitten Sie, bei der Beauftragung des Dienstleisters auf die Verwendung des Datenmoduls
KMIS-R hinzuweisen.
Hierfür ist es erforderlich, dass die überprüften und geräumten Flächen örtlich mit den Gauß/Krüger Koordinaten
eingemessen werden.
Wir bitten Sie nach Abschluss der Arbeiten um Übersendung des Lageplans und der KMIS-R- Datei. Das
Datenmodul KMIS-R können Sie kostenlos von der nachstehenden Internetseite des Kampfmittelräumdienstes
downloaden: http://www.rp-darmstadt.hessen.de (Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr,
Kampfmittelräumdienst)
Mit einer Luftbilddetailauswertung wurden mehrere Verdachtspunkte ermittelt, die auf möglicherweise noch
vorhandene Bombenblindgänger hinweisen. Die Punkte wurden koordinatenmäßig erfasst und sind im beiliegenden
Lageplan rot gekennzeichnet.
Eine Überprüfung der Verdachtspunkte ist vor bodeneingreifenden Bauarbeiten erforderlich. Sofern das Gelände
nicht sondierfähig sein sollte (wegen oberflächennahen magnetischen Störungen wie Auffüllung, Versiegelung,
Versorgungsleitungen) ist eine Überprüfung mittels Sondierungsbohrungen erforderlich.
Eine Überprüfung der Verdachtspunkte ist auch dann erforderlich, wenn sich diese Verdachtspunkte außerhalb des
Baufeldes bzw. Grundstückes befinden und vor bodeneingreifenden Bauarbeiten ein Sicherheitsabstand im Radius
von 15 Metern um den eingemessenen Verdachtspunkt nicht eingehalten werden kann.Die Kosten für die
Kampfmittelräumung (Aufsuchen, Bergen, Zwischenlagern) sind vom Antragsteller/Antragstellerin, Interessenten/
Interessentin oder sonstigen Berechtigten (z.B. Eigentümer/Eigentümerin, Investor/ Investorin) zu tragen. Die
genannten Arbeiten sind daher von diesen selbst bei einer Fachfirma in Auftrag zu geben und zu bezahlen.
Für die Dokumentation der durchgeführten Kampfmittelräumung werden die örtlichen Gauß/Krüger-Koordinaten
benötigt.
Bei der Angebotseinholung oder der Beauftragung einer Fachfirma bitte ich immer das v. g. Aktenzeichen
anzugeben und eine Kopie dieser Stellungnahme beizufügen. Als Anlage übersende ich Ihnen die Allgemeinen
Bestimmungen für die Kampfmittelräumung im Lande Hessen.
Da Kampfmittelräumarbeiten im Voraus schwer zu berechnen sind, halte ich die Abrechnung der Leistungen nach
tatsächlichem Aufwand für unumgänglich. Dies ist in jedem Falle Voraussetzung für eine positive Rechnungsprüfung
zum Zwecke der Kostenerstattung durch den Bund gern. Nr. 3. der Allgemeinen Bestimmungen für die
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Kampfmittelräumung. Eine Kopie des Auftrages bitte ich mir zur Kenntnisnahme zuzusenden.
Den Abtransport - ggf. auch die Entschärfung - und die Vernichtung der gefundenen Kampfmittel wird das Land
Hessen -Kampfmittelräumdienst- weiterhin auf eigene Kosten übernehmen.

Behandlung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Begründung:

Folgender Hinweis wurde nach der frühzeitigen Beteiligung in der Begründung unter Punkt A 7. "Erklärung zur
Berücksichtigung der Umweltbelange" ergänzt:
"Alle drei Plangebiete liegen in einem Bombenabwurfgebiet. Vom Vorhandensein von Kampfmitteln muss daher
grundsätzlich ausgegangen werden. Im parallel verlaufenden Bebauungsplanverfahren muss die Stadt Offenbach
sicherstellen, dass eine systematische Überprüfung der Flächen vor Baubeginn der geplanten Bauarbeiten
stattfindet."
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2. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010
für die Stadt Offenbach am Main, Stadtteile Innenstadt und Bieber
Gebiet A: "Kaiserlei-Promenade/West"
Gebiet B: "Kaiserleikreisel"
Gebiet C: "Bieber Waldhof West"

Beschluss über die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie die
Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB, Behandlung der Stellungnahmen

Stellungnehmer: Regierungspräsidium Darmstadt III 31.2
Gruppe: TöB

002_OFF_B-00959

Dokument vom: 04.09.2014
Dokument-Nr.: S-02270

Diese BE kommt in 1 Dokument(en) vor.

Stellungnahme:

Aus Sicht des Kampfmittelräumdienstes verweise ich auf meine Stellungnahme, die Ihnen per E-Mail vom 1. Mai
2014 zugegangen ist.

Folgende Stellungnahme ist in der frühzeitigen Beteiligung vom Stellungnehmer abgegeben worden:

Gebiet C: "Bieber Waldhof West"

Die Auswertung der beim Kampfmittelräumdienst vorliegenden Kriegsluftbilder hat ergeben, dass sich das im
Lageplan näher bezeichnete Gelände in einem Bombenabwurfgebiet befindet.
Vom Vorhandensein von Kampfmitteln auf solchen Flächen muss grundsätzlich ausgegangen werden.
Eine systematische Überprüfung (Sondieren auf Kampfmittel) ist daher vor Beginn der geplanten Bauarbeiten und
Baugrunduntersuchungen auf den Grundstücksflächen erforderlich, auf denen bodeneingreifende Maßnahmen
stattfinden. Hierbei soll grundsätzlich eine EDVgestützte Datenaufnahme erfolgen.
Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie sich bescheinigen lassen, dass die Kampfmittelräumarbeiten nach dem
neuesten Stand der Technik durchgeführt wurden. Der Bescheinigung ist ein Lageplan beizufügen, auf dem die
untersuchten Flächen dokumentiert sind. Weiterhin ist das verwendete Detektionsverfahren anzugeben.
Für die Dokumentation der Räumdaten beim Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen wurde das Datenmodul
KMIS-R entwickelt. Wir bitten Sie, bei der Beauftragung des Dienstleisters auf die Verwendung des Datenmoduls
KMIS-R hinzuweisen.
Hierfür ist es erforderlich, dass die überprüften und geräumten Flächen örtlich mit den Gauß/Krüger Koordinaten
eingemessen werden. Wir bitten Sie nach Abschluss der Arbeiten um Übersendung des Lageplans und der KMIS-R-
Datei.
Das Datenmodul KMIS-R können Sie kostenlos von der nachstehenden Internetseite des Kampfmittelräumdienstes
downloaden: http://www.rp-darmstadt.hessen.de (Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr,
Kampfmittelräumdienst)
Die Kosten für die Kampfmittelräumung (Aufsuchen, Bergen, Zwischenlagern) sind vom Antragsteller/
Antragstellerin, Interessenten/Interessentin oder sonstigen Berechtigten (z.B. Eigentümer/ Eigentümerin,
Investor/Investorin) zu tragen. Die genannten Arbeiten sind daher von diesen selbst bei einer Fachfirma in Auftrag
zu geben und zu bezahlen.
Für die Dokumentation der durchgeführten Kampfmittelräumung werden die örtlichen Gauß/Krüger-Koordinaten
benötigt.
Bei der Angebotseinholung oder der Beauftragung einer Fachfirma bitte ich immer das v. g. Aktenzeichen
anzugeben und eine Kopie dieser Stellungnahme beizufügen.
Als Anlage übersende ich Ihnen die Allgemeinen Bestimmungen für die Kampfmittelräumung im Lande Hessen.
Da Kampfmittelräumarbeiten im Voraus schwer zu berechnen sind, halte ich die Abrechnung der Leistungen nach
tatsächlichem Aufwand für unumgänglich. Dies ist in jedem Falle Voraussetzung für eine positive Rechnungsprüfung
zum Zwecke der Kostenerstattung durch den Bund gem. Nr. 3. der Allgemeinen Bestimmungen für die
Kampfmittelräumung.
Eine Kopie des Auftrages bitte ich mir zur Kenntnisnahme zuzusenden.
Den Abtransport - ggf. auch die Entschärfung - und die Vernichtung der gefundenen Kampfmittel wird das Land
Hessen -Kampfmittelräumdienst- weiterhin auf eigene Kosten übernehmen.

Behandlung:
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Begründung:

Folgender Hinweis wurde nach der frühzeitigen Beteiligung in der Begründung unter Punkt A 7. "Erklärung zur
Berücksichtigung der Umweltbelange" ergänzt:
"Alle drei Plangebiete liegen in einem Bombenabwurfgebiet. Vom Vorhandensein von Kampfmitteln muss daher
grundsätzlich ausgegangen werden. Im parallel verlaufenden Bebauungsplanverfahren muss die Stadt Offenbach
sicherstellen, dass eine systematische Überprüfung der Flächen vor Baubeginn der geplanten Bauarbeiten
stattfindet."
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2. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010
für die Stadt Offenbach am Main, Stadtteile Innenstadt und Bieber
Gebiet A: "Kaiserlei-Promenade/West"
Gebiet B: "Kaiserleikreisel"
Gebiet C: "Bieber Waldhof West"

Beschluss über die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie die
Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB, Behandlung der Stellungnahmen

Stellungnehmer: DB Services Immobilien GmbH Niederlassung
Frankfurt
Gruppe: TöB

002_OFF_B-00966

Dokument vom: 10.09.2014
Dokument-Nr.: S-02301

Diese BE kommt in 1 Dokument(en) vor.

Stellungnahme:

Gegen die o.g. Bauleitplanungen bestehen bei Beachtung und Einhaltung der nachfolgenden
Bedingungen und Hinweise aus Sicht der Deutschen Bahn AG und ihrer Konzernunternehmen
keine Bedenken.

Gebiet A: "Kaiserlei-Promenade/West"
Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Immissionen und
Emissionen (insbesondere Luft- und Körperschall, Erschütterungen, Abgase, Funkenflug,
Bremsstaub, elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.).

Gebiet B: "Kaiserleikreisel"
Unterhalb der Flurstücke verläuft die S-Bahn Strecke von/nach Hanau in einem Tunnel.
Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Immissionen und
Emissionen (insbesondere Luft- und Körperschall, Erschütterungen, Abgase, Funkenflug,
Bremsstaub, elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.).

Gebiet C: "Bieber Waldhof West"
Hier werden die Belange der Deutschen Bahn AG und ihrer Konzernunternehmen nicht berührt.

Behandlung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Begründung:

Die Hinweise betreffen nicht die Ebene der regionalen Flächennutzungsplanung.
Sie sind im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung zu beachten.
Im Rahmen der Erarbeitung der Entwürfe der Bebauungspläne der Stadt Offenbach am Main Nr. 610
"Strahlenbergerstraße West" und Nr. 614A "An der BAB 661 - zwischen Strahlenbergerstraße und Berliner Straße"
wurde eine schalltechnische Untersuchung beauftragt und die Konflikte bearbeitet.
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